
Nr. 1/2 Donnerstag, den 8. Januar 2026 41. Jahrgang

Mit den amtlichen Bekanntmachungen für die Verbandsgemeinde Alzey-Land und die Ortsgemeinden Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, 
Bermersheim v. d. H., Biebelnheim, Bornheim, Dintesheim, Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flomborn, Flonheim, Framersheim, Freimers-
heim, Gau-Heppenheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen, Ober-Flörsheim, Offenheim, Wahlheim

Investitionsschwerpunkte Brandschutz, Bildung und Klima
Verbandsgemeinderat der VG Alzey-Land beschließt Haushalt 2026

Neues Förderprogramm 
für Privathaushalte

Verbandsgemeinde fördert die Neuanschaffung von 
Balkonkraftwerken und Batteriespeichern

In seiner Sitzung am 15.12.2025 hat der Verbandsgemeinderat die neue 
Förderrichtlinie „Installation von Batteriespeichern & Balkonkraftwerken“ 
verabschiedet. Privathaushalte können ab sofort einen Antrag auf einen 
Zuschuss stellen, wenn sie beabsichtigen, ein Balkonkraftwerk und/oder 
einen Batteriespeicher zu beschaffen. 
Der Zuschuss pro Haushalt beträgt für ein Balkonkraftwerk 50,00 € und 
150,00 € für einen Batteriespeicher, der mit einer PV-Anlage verbunden 
ist. Gefördert werden Beschaffungen, die ab dem 01.01.2026 getätigt 
werden. 
„Die Kombination von Balkonkraftwerken und Batteriespeichern bietet 
Privathaushalten die Möglichkeit, eigenen Strom zu produzieren und 
diesen optimal zu nutzen. So können auch Privatpersonen einen wich-
tigen Beitrag zur Energiewende leisten“, erläutert Bürgermeister Steffen 
Unger. Im Haushalt 2026 stehen 20.000,00 € für das Förderprogramm 
zur Verfügung. 
Die Förderrichtlinie sowie die Antragsformulare finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.alzey-land.de in der Rubrik Klima & Umwelt. A.Ab.

Es war wieder so weit: Zum Jahres-
ende wurde der Etat für das kom-
mende Jahr vorgestellt. Zuvor wurde 
der Haushaltsplan 2026 in mehreren 
Ausschüssen des VG-Rates sorgfältig 
beraten und in der Dezember-Sitzung 
nun einstimmig beschlossen. 
Bei Erträgen von rund 24,433 Millio-
nen Euro und Aufwendungen von rund 
24,723 Millionen Euro wird es dieses 
Jahr im Ergebnishaushalt erneut einen 
Fehlbetrag von 290.080 Euro geben. 

Aktuelle 
Stellenausschreibung
der VG Alzey-Land

im amtl. Teil 
dieser Ausgabe

Der Finanzhaushalt ist hingegen wei-
terhin ausgeglichen und präsentiert 
sich mit einer freien Finanzspitze von 
658.250 Euro. Der wichtigste Ertrag 
der VG bildet wie gewohnt die Ver-
bandsgemeindeumlage von 37,5 Pro-
zent mit einem Betrag von 12.941.300 
Euro. Damit wird im Wesentlichen für 
die Personalkosten der Verbandsge-
meinde in Höhe von 13,035 Millionen 
Euro aufgekommen. Hier gibt es damit 
eine Steigerung zum letzten Jahr von 

knapp 19 Prozent. „Nach der Übernah-
me von drei Kitas in 2025 kommen nun 
noch die Kitas in Flomborn und Ep-
pelsheim hinzu mit rund 30 Beschäftig-
ten“, erläutert die Erste Beigeordnete 
Petra Bade den deutlichen Anstieg des 
Personals. 
Darüber hinaus ermöglicht der Haus-
halt im Wesentlichen folgende Investi-
tionen im Bereich des Brandschutzes: 
Der Neubau des Feuerwehrgeräte-
hauses in Erbes-Büdesheim ist mit 50 
Tausend Euro, der Umbau des Feuer-
wehrgerätehauses in Flonheim mit 
280 Tausend Euro, die Beschaffung 
von Feuerwehrfahrzeugen mit über 
1,3 Millionen Euro und die Sirenen-
erneuerung in Gau-Odernheim mit 40 
Tausend Euro eingestellt. 
Im Bereich der Schulen stehen der 
Neubau der Bechtolsheimer Grund-
schule mit 2,7 Millionen Euro, die Er-
weiterung und Sanierung der Mau-
chenheimer Grundschule mit 3,7 Mil-
lionen Euro und die Neugestaltung des 
Flonheimer Schulhofs mit 70 Tausend 
Euro im Vordergrund. 

Auch beim Thema Klimaschutz wird 
die Verbandsgemeinde Alzey-Land 
weitere Investitionen tätigen: Renatu-
rierungsprojekte sind mit 450.500 Euro 
eingestellt und für die Konzepte der 
kommunalen Wärmeplanung sowie für 
den Hochwasserschutz sind 70 Tau-
send Euro vorgesehen. Die Radwege 
sind mit 285.500 Euro und die Verbes-
serung der Infrastruktur am Forsthaus 
Vorholz mit 280 Tausend Euro einge-
plant. „Damit gibt es dieses Jahr ganz 
klar einen Investitionsschwerpunkt im 
Bereich des Brandschutzes, der Schu-
len und des Klimaschutzes“, fasst Pe-
tra Bade die Haushaltsausgaben zu-
sammen. S.Dre.



Notdienste

Bürgerservice

Ambulanter Kinder- u. Jugendhospizdienst Mobile
Unterstützung und Begleitung von Familien mit einem 
lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen 
kinderhospiz@mainzer-hospiz.de 06131 235531

AWO Betreuungsverein Alzey-Worms e.V.
Gesetzl. Betreuung von alten, psychisch kranken und  
behinderten Menschen u. anderen Personengruppen, 
Beratung zu Betreuungs- u. Vorsorgevollmacht 
Hellgasse 20, Alzey 06731 10459 
post@betreuungsverein-alzey.de

Caritaszentrum Alzey
Obermarkt 25, Alzey, info@caritas-alzey.de
Haus- & Familienpflege, Dementenbetreuung, 
Sprach- & Familienpatenschaften 06731 941597
Beratung für Frauen 
in Schwangerschaft & Notsituationen 06731 5487660 
Mütter-Väter-Treff für Eltern mit Kindern im 1. Lebensjahr

Diakonisches Werk Rheinhessen
Beratungszentrum
für Eltern, Kinder u. Jugendliche, Erwachsene, 
Paare, Suchtkranke, Schwangere 06731 9503-0 
Schloßgasse 14, Alzey 
info.rheinhessen@regionale-diakonie.de, www.dwwa.de 
„offenes Ohr“ – Wir hören zu
Tel. Beratungs-/Gesprächsangebot Mo-Fr 12-14 Uhr 06731 996814 
Tel. Migrationsberatung Mo-Fr 10-12 Uhr 06241 9202917

EUTB Alzey
Ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung für Menschen  
mit drohender Behinderung (auch seelisch)  
sowie deren Angehörige 
Di-Fr 9.30-16 Uhr 06731 4709721 
info@eutb-alzey.de, www.eutb-alzey.de

Frauennotruf Alzey
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen u. Mädchen 
Notruf und Beratung 
Ansprechpartnerinnen: Regina Mayer u. Ronja Scheu 
Telefonzeiten: Di 10-12 Uhr u. Do 14-16 Uhr 06731 4841241 
Ernst-Ludwig-Str. 43, Alzey 
alzey@frauenzentrumworms.de

Gemeindeschwester plus
Heike Lörcher-Denne  06731 4082345 
Pflegestützpunkt Alzey/Alzey-Land oder 0162 2044613 
Schafhäuser Straße 45, 55232 Alzey 
loercher-denne.heike@alzey-worms.de

Heilpädagogisch-Therapeutisches Kompetenzzentrum
Komplexe Hilfe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Jahnstraße 2, 67307 Göllheim 06351 9997300 
info@htk-goellheim.de, www.htk-goellheim.de 
Außenstelle Alzey: Weinrufstraße 9, Alzey

HerzsportPlus e.V. Alzey
Treffen: Di 20-21.30 Uhr u. Fr 19-20.30 Uhr  
in der Turnhalle d. Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums 
Geschäftsstelle (Mohrengasse 18a, Alzey) 0151 22009081 
Herzsport-Alzey@web.de

Hospizverein DASEIN e.V. Alzey
Obermarkt 2, Alzey 
Büro: Di 15-17 Uhr und Do 10-12 Uhr 0175 7284554 
und nach Vereinbarung 
info@hospizverein-dasein.de 
www.hospizverein-dasein.de

Integrationsfachdienst
für hörgeschädigte Menschen
Europaring 18, 67227 Frankenthal  
Berufsbegleitender Dienst, Mi 16-18 Uhr 06233 88920 
info@ifd-hörgeschädigte.de  
www.ifd-hörgeschädigte.de

Integrationsfachdienst
für schwerbehinderte / psychisch kranke Menschen
Verein für Integration und Teilhabe am Leben e.V. 
Berufsbegleitender Dienst 06731 6762 
Psychosoziale Beratung 06731 1621 
Schloßgasse 15, Alzey, www.alzey-teilhabe.de

Jugend- und Drogenberatungsstelle
Schloßgasse 11, Alzey 06731 1372  
info@drogenberatung-alzey.de

Kreisverwaltung Alzey-Worms 
Ernst-Ludwig-Str. 36, Alzey 06731 408-0 
info@alzey-worms.de, www.kreis-alzey-worms.eu

Landwirtschaftliche Familienberatung
der Kirchen in der Pfalz und in Rheinhessen 
Hilfe bei wirtschaftlichen u. familiären Problemen 0631 3642203 
info@lfbk.de, www.lfbk.de

Pflegestützpunkt Alzey
Schafhäuser Str. 45, Alzey  
Beratung und Hilfe rund um das Thema Pflege 
und die Leistungen der Pflegekasse 
Carmen Eichert (Di, Mi + Do) 06731 4966971 
carmen.eichert@pflegestuetzpunkte-rlp.de 
Elke Römer (Mo + Di) 06731 5479566 
elke.roemer@pflegestuetzpunkte-rpl.de 
Heike Selmikeit (Mo - Fr) 06731 4966972 
heike.selmikeit@pflegestuetzpunkte-rlp.de 
Termine nur nach Vereinbarung 
www.pflegestuetzpunkte.rlp.de

 Deutsche Rheuma-Liga ÖAG Alzey
Funktionstraining für alle Betroffenen von Rheuma,  
Arthrose, Osteoporose, Fibromyalgie usw. 
Brigitte Musseleck 06731 494943

SAPV von Kindern und Jugendlichen
Medizinische Versorgung von Familien mit nicht heilbaren,  
fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankungen  
im eigenen Zuhause 06131 6362568 
kinderpalliativteam@mainzer-hospiz.de

Schuldnerberatung (DRK KV Alzey e.V.) 
Albiger Str. 33, Alzey; www.kv-alzey.drk.de 
Tel. Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30-9 Uhr 06731 9699-11 
schuldnerberatung@kv-alzey.drk.de 
für junge Erwachsene von 18-27 J. im LK Az-Wo 
WhatsApp: 01511 5776796 06731 9699-11 
durchblick@kv-alzey.drk.de

Sozialpsychiatrischer Dienst
des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms 
Beratung und Betreuung von psychisch kranken Menschen  
und deren Kontaktpersonen 
An der Hexenbleiche 36, Alzey 
Information und Terminvereinbarung  
Mo-Fr 8.30-12 Uhr 06731 408-7084  
oder per E-Mail: meinert.anja@alzey-worms.de

Suchtberatung (Alkohol, Medikamente...)
Betroffene u. Angehörige 
Diakonisches Werk Rheinhessen 06731 9503-0 
peter.haag@diakonie-rheinhessen.de

TAFEL Alzey e.V.
Römerstraße 32, Alzey 
Büro: Mo-Fr 8.30-12.15 Uhr 06731 5471360 
(Tafel-Cards: 9-12 Uhr) 
info@tafel-alzey.de; www.tafel-alzey.de

Tagesstätte für psychisch beeinträchtigte Menschen
Verein für Integration und Teilhabe am Leben e.V.  
„Oase“, Schloßgasse 15, Alzey 06731 3599 
www.alzey-teilhabe.de

VdK Kreisverband Alzey
Hilfe in sozialen Fragen 
Spießgasse 77, Alzey 06731 5487970 
kv-alzey@rlp.vdk.de

Weißer Ring e. V.
Wir helfen Kriminalitätsopfern; Bundesweite Notruf-Nr.  116006 
Außenstelle Alzey-Worms 0162 3343103 
alzey-worms@mail.weisser-ring.de

Wertstoffhöfe in der Verbandsgemeinde 
Öffnungszeiten: 
Eppelsheim 
 März - Okt Nov - Feb Sa (ganzjährig)
 Di u. Do 16-18 Uhr Di u. Do 15-17 Uhr 9-13 Uhr
Flonheim 
 März - Okt Nov - Feb Sa (ganzjährig)
 Di u. Do 16-18 Uhr Di u. Do 15-17 Uhr 8-12 Uhr

Gau-Odernheim 
 April - Sept Okt - März Sa (ganzjährig)
 Di u. Do 16-18 Uhr Di u. Do 15-17 Uhr 
 Sa 8-13 Uhr Sa 9-12 Uhr

Mauchenheim 
 Di u. Do 16-18 Uhr  Sa 8-12 Uhr 

SELBSTHILFEGRUPPEN:___________________________________________________________

Anonyme Alkoholiker (AA)
Offenes Meeting jeden Di 19.30-21.30 Uhr 06733 6036 
i. d. Räumen der „Oase“, Schloßgasse 15, Alzey oder 06731 1368

SHG für Menschen mit Depression
Jeden 2. u. 4. Di im Monat von 19-21 Uhr 
Mehrgenerationenhaus, Schloßgasse 13, Alzey 
Wegen der Corona-Pandemie: Voranmeldung  
per E-Mail: shgdepressionalzey@gmx.de  
oder per WhatsApp 01590 8181580

Diabetiker-SHG Alzey 
Jeden 3. Mo im Monat 
Friedrich Heck  06731 43101 
Ellen Horn 0157 37169743

Fibromyalgie-SHG Alzey u. Umgebung
Infos: 
Daniela Destradi 06241 594675 
Heike Gamradt 0163 8696127

Frauenselbsthilfe Krebs e.V.
Jeden 1. Mi im Monat um 18 Uhr 
Mehrgenerationenhaus, Schloßgasse 13, Alzey 
Karin Neudhöfer 06731 9069019 
fsh.alzey@gmx.de

Männer-Gesprächskreis
zu Partnerschaft, Familie u. Beruf, Alltagssorgen, Lebens krisen 
Diakonisches Werk Rheinhessen 
Karl-Heinz Selak 06731 9503-17 
Klaus Dirigo 06731 946958

Angehörige und Bezugspersonen
von psychisch erkrankten Menschen
Kardinal-Volk-Haus, Kirchenplatz 8, Alzey 0152 53810562   
jeden 2. Mo im Monat ab 18.30 Uhr oder 0178 8829053

Selbsthilfegruppe Angehörige nach Suizid 
Treffen jeden 1. + 3. Do/Monat um 17 Uhr 
Hemingway Lounge, Alzeyer Str. 20, Undenheim 
Selbsthilfegruppenachsuizid@gmx.de 
Heike Frohnhöfer 0171 4056422

SHG Endomäleon-pcs-rlp 
Treffen 1x/Monat Di 
Infos per WhatsApp bei Saskia Hesseldenz-Moog 0171 5294352

SHG für PTBS und Trauma
Jeden 2. Mi im Monat um 18 Uhr 
Mehrgenerationenhaus, Schloßgasse 13, Alzey 
Voranmeldung: info@kiss-mainz.de oder 06131 210774

Freundeskreis für Suchtkranke
Jeden Mo 19.30-21 Uhr 
im Diakon. Werk Rhh., Schloßgasse 14, Alzey 
Gabriele Becker 06732 62450 
Christa Lehr  06703 4000

Freundeskreis für Angehörige von Suchtkranken
Jeden 1. u. 3. Mi im Monat 19.30-21 Uhr  
im Diakon. Werk Rhh., Augustinerstraße 9, Alzey 
Hannelore 06732 930876
Wilfried 06247 8314069

Freundeskreis in der Suchtkrankenhilfe Alzey
Jeden Mo 20-21.30 Uhr 
Obermarkt 13, Alzey 
Johann 0152 07831434

Polizei...........................................................................................110        

Notruf / Feuer.......................................................................112

Rettungsdienst / Notarzt / Krankentransport 06131 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst....................................116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht
oder bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind,
ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notdienst.................................01805 666765
(Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Apothekennotdienst..........................................01805 258825
www.lak-rlp.de plus Postleitzahl des Standortes
 (Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Telefonseelsorge...............................................0800 111-0111
rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich           und 0800 111-0222

Erdgas- und Stromversorgung
EWR Netz GmbH, Alzey  
Entstörungsdienst.........................................................0800 1848800

Wasserversorgung
Rheinhessen-Pfalz GmbH für die Gemeinden:
Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, Bermersheim v.d.H., Biebelnheim, 
Bornheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flonheim, Framersheim, 
Freimersheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, 
Nack, Nieder-Wiesen, Offenhein u. Wahlheim
bei Störfällen.......................................................................06135 6500
Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet für die Gemeinden:
Dintesheim, Eppelsheim, Flomborn, Gau-Heppenheim u. Ober-Flörsheim
bei Störfällen..................................................................06242 500540
Zweckverband Abwasserentsorgung
Rheinhessen 06731 547760 
Rufbereitschaft............................................................0151 18622594
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VG Alzey-Land  

Montag, Dienstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Telefon 06731 409-0
info@alzey-land.de
www.alzey-land.de

Bürgerbüro: 06731 409-310
Montag 8 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Mittwoch 7 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Jeden 1. Sa. im Monat:     10 - 12 Uhr
(Seiteneingang Münch-Braun-Straße)

Vorsprache nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung möglich.
Für das Bürgerbüro gibt es eine Online-Termin-
vergabe unter www.alzey-land.de.

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Alzey-Land sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Kindertages-
stätte „Kettenheimer Grund“ in Wahlheim eine 

engagierte pädagogische Fachkraft (m/w/d)  
mit einer nach der Fachkräftevereinbarung  

anerkannten Berufsqualifikation
in unbefristeter Anstellung in Vollzeit.
Das Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten:

die individuelle Entwicklung, Vielfalt und Gleich-
berechtigung aller Kinder fördert

die Umsetzung wertvoller pädagogischer Arbeit

Berücksichtigung ihrer persönlichen Lebenslage 
und ihres jeweiligen Entwicklungsstandes

-
menarbeit mit Eltern 

Entwicklungsdokumentationen sowie pädagogi-
schen Planungen und Auswertungen

Wir bieten:
-

tierte Bezahlung gemäß Tarifvertrag (derzeit in  
S 8a TVöD-SuE)

Team mit respektvollem Miteinander

steuerlichen Vorteilen (nach bestandener Probe-
zeit)

Verkehrsmittel
Wir erwarten:

gemäß Fachkräftevereinbarung 

Entwicklung zu fördern 

Humor
Werden Sie ein Teil des engagierten Teams und 
unterstützen Sie unsere Kindertageseinrichtung!
Bei Fragen steht Ihnen die Kita-Leitung Frau Ruppert  
unter der 06731 3425 gerne zur Verfügung.
Die Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land fördert 
die Gleichberechtigung aller Menschen. Bei gleicher 
Eignung werden die Vorgaben des SGB IX beachtet.
Bitte laden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen bis spätestens 25. Januar 2026 
entweder über das Bewerbungsportal auf unserer 
Homepage hoch oder senden Sie diese per Post an 
die Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Fach-
bereich 1, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey.

Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A

Bauvorhaben:  Ausbau der Straße „An den 60 
Morgen“ in der Ortsgemeinde 
Gau-Heppenheim

    Straßenbauarbeiten

Auftraggeber:  Ortsgemeinde Gau-Heppenheim, 
Schlossstraße 1, 55234 Gau-Hep-
penheim

Leistungsumfang:  Die Arbeiten umfassen im We-
sentlichen folgende Leistungen:

    Aushub ca. 240 m³
    Baugrundverbesserung ca. 140 t
    Rohrgrabenaushub ca. 110 m³ 
    Baugrubenverkleidung ca. 110 m² 
    ungebundener Oberbau 
    (Schotter) ca. 280 t
    PP-Rohre DN 150 ca. 20 m
    Straßenabläufe ca. 4 Stück
    Betonpflaster ca. 230 m²
    Muldenrinne (b = 30 cm) ca. 75 m
    sowie Nebenarbeiten.
Ausführungszeit: 01.04.2026 – 29.05.2026
     Der genaue Ausführungstermin 

wird nach Auftragserteilung mit 
dem Ingenieurbüro abgestimmt.

Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E68645272 
heruntergeladen werden.
Die Abgabe der Angebote unter Subreport in elek-
tronischer Form ist erwünscht. Eine schriftliche Zu-

sendung ist möglich an die Verbandsgemeindever-
waltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey.
Submission: Freitag, 30.01.2026, 10.30 Uhr
     bei der Verbandsgemeindever-

waltung Alzey-Land
    Weinrufstraße 38
    55232 Alzey
    Zimmer 117, 1. OG
Abgabefrist der 
Angebote:  Freitag, 30.01.2026, 10.00 Uhr
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist:  27.03.2026
Nachprüfstelle:
Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Alzey-
Worms, Ernst-Ludwig-Straße 36, 55232 Alzey
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau, Stiftsstraße 9, 55116 Mainz
Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Öffentliche Aus-
schreibungen“ eingesehen werden.

55234 Gau-Heppenheim, 18.12.2025 
Peter Moritz
Ortsbürgermeister

Telefonische Anmeldung Projektgruppe 1:
Ortsgemeinden Alzey-Weinheim, Bechenheim, Erbes-Büdesheim, 
Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen und Offenheim
Montag und Mittwoch von 15 - 17 Uhr unter 06731 9470930
Kontakt per E-Mail: buergerbus1@alzey-land.de
Fahrtage: Dienstag und Donnerstag, jeweils von 8 - 12 Uhr und von 14 - 17 Uhr

Telefonische Anmeldung Projektgruppe 2:
Ortsgemeinden Alzey-Heimersheim, Albig, Bermersheim v. d. H., Bornheim, Flonheim und Lonsheim
Dienstag und Donnerstag von 15 - 17 Uhr unter 06731 9470930
Kontakt per E-Mail: buergerbus2@alzey-land.de
Fahrtage: Mittwoch und Freitag, jeweils von 8 - 12 Uhr und von 14 - 17 Uhr

Telefonische Anmeldung Projektgruppe 3:
Ortsgemeinden Alzey-Schafhausen, Bechtolsheim, Biebelnheim, Framersheim und Gau-Odernheim
Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 - 17 Uhr unter 06731 4749956
Kontakt per E-Mail: buergerbus3@alzey-land.de
Fahrtage: Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 8 - 12 Uhr und von 14 - 17 Uhr

Telefonische Anmeldung Projektgruppe 4:
Ortsgemeinden Alzey-Dautenheim, Dintesheim, Eppelsheim, Esselborn, Flomborn, Freimersheim, 
Gau-Heppenheim, Kettenheim, Ober-Flörsheim und Wahlheim
Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 - 17 Uhr unter 06731 4749956
Kontakt per E-Mail: buergerbus4@alzey-land.de
Fahrtage: Montag und Freitag, jeweils von 8 - 12 Uhr und von 14 - 17 Uhr

Bürger fahren für Bürger:
Der Bürgerbus bietet einen kostenlosen Fahrdienst für Bürger. 
Gefahren werden ältere und/oder mobilitätseingeschränkte Personen, denen wegen Alters und/oder 
Krankheit die Nutzung eines eigenen Autos oder des bestehenden Linienbusverkehrs nicht möglich ist. 
Ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger haben sich für diesen Fahrdienst in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Eine Gruppe nimmt die Fahrtwünsche entgegen und koordiniert die Fahrten. Die andere Gruppe holt 
Sie mit dem Bürgerbus zu Hause ab, fährt Sie zum Beispiel zum Arzt, zum Einkaufen, zur Bank, zur 
Apotheke, zum Seniorencafé und gerne wieder zurück nach Hause.  Ihre VG

Bürgerbus Verbandsgemeinde Alzey-Land

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Finanzämter haben uns darüber informiert, dass sich die Bearbeitung der Grundsteuermess- 
bescheide zur Berechnung der Grundsteuer A und B verzögert.

Dies bedeutet: Änderungen an Grundstücken (einschließlich Eigentümerwechsel), die im Kalenderjahr 
2025 bisher eingetreten sind, können derzeit von den Finanzämtern nicht bearbeitet werden. Daher 
können zum Stichtag 01.01.2026 keine Grundsteuermessbescheide durch die Finanzämter versendet 
werden.

Für Sie hat dies zur Folge, dass sich der Versand von neuen bzw. geänderten Grundsteuerbescheiden 
durch die Verbandsgemeinde Alzey-Land verzögert. Sobald uns die entsprechenden Änderungsmit-
teilungen der Finanzämter vorliegen, erhalten Sie Ihren Grundsteuerbescheid.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die auf Ihrem bisherigen Grundsteuerbescheid genannten Kon-
taktdaten.

Ihre Verbandsgemeinde Alzey-Land

Grundsteuer:  
Verzögerungen bei neuen Grundsteuerbescheiden ab 01.01.2026
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Der Jahresabschluss wurde durch die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Benz & Gunzenhäuser Partner-
schaft, vertreten durch Herrn Ole Christian Gunzen-
häuser, Wirtschaftsprüfer, geprüft und der uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Schluss-
bericht wurde am 24.06.2025 in der Werkausschuss-
sitzung mit dem Wirtschaftsprüfer erörtert.
Am 9. Dezember 2025 hat die Verbandsversamm-
lung über den Jahresabschluss 2024 beraten.

Beschluss
1.  Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasser-

werk Zweckverband Seebachgebiet wird auf der 
Aktiv- und Passivseite mit je 45.831.223,24 € 
und einem Jahresgewinn von 316.271,38 € fest-
gestellt.

2.  Der Jahresgewinn 2024 in Höhe von 316.271,38 € 
wird den allgemeinen Rücklagen zugeführt.

3.  Der Verbandsvorsteher sowie seine Stellvertreter 
werden für das Jahr 2024 entlastet.

Osthofen, den 09.12.2025
gez. Walter Wagner
Verbandsvorsteher

2. Satzung  
zur Änderung der Satzung über 

die Erhebung des Elternanteils an 
den Verpflegungskosten für die 

Teilnahme von Schülerinnen und 
Schülern an der Mittagsverpflegung 
der Schulen der Verbandsgemeinde 

Alzey-Land vom 15.12.2025
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 
15.12.2025 aufgrund des § 24 Gemeindeordnung 
für Rheinland-Pfalz (GemO) in Verbindung mit den 
§§ 1, 2, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) folgende Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung des Elternanteils an den Verpfle-
gungskosten für die Teilnahme von Schülerinnen und 
Schülern an der Mittagsverpflegung der Schulen der 
Verbandsgemeinde Alzey-Land vom 22.03.2021 be-
schlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Artikel 1
§ 4 Absatz 4 – Gebührenbemessung und Gebühren-
erhebung – erhält folgende Fassung:
(4) Die Pauschale gemäß
  a)  § 3 Absatz 2 Buchstabe a) beträgt 68,00 € 

pro Monat,
  b)  § 3 Absatz 2 Buchstabe b) beträgt 51,00 € 

pro Monat,
  c)  § 3 Absatz 2 Buchstabe c) beträgt 34,00 € pro 

Monat.
Artikel 2

§ 3 – Verpflegungspakete – wird, wie folgt, geändert:
§ 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
(1)  Die Verpflegung wird an Schultagen, Montag – 

Freitag, angeboten.
§ 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
(2)  Es werden folgende Verpflegungspakete ange-

boten:
 a)  Paket A: Teilnahme an der Mittagsverpfle-

gung an 5 Tagen/Woche,
 b)  Paket B: Teilnahme an der Mittagsverpfle-

gung an 4 Tagen/Woche,
 c)  Paket C: Teilnahme an der Mittagsverpfle-

gung an 3 Tagen/Woche,
 d)  Paket D: Teilnahme an der Mittagsverpfle-

gung an 2 Tagen/Woche.
§ 4 Absatz 4 – Gebührenbemessung und Gebühren-
erhebung – erhält folgende Fassung:
(4) Die Pauschale gemäß
  a)  § 3 Absatz 2 Buchstabe a beträgt 85,00 € pro 

Monat,
  b)  § 3 Absatz 2 Buchstabe b beträgt 68,00 € pro 

Monat,
  c)  § 3 Absatz 2 Buchstabe c beträgt 51,00 € pro 

Monat,
  d)  § 3 Absatz 2 Buchstabe d beträgt 34,00 € pro 

Monat.
Artikel 3 – Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Ausnahme des Artikels 2 am 
01.01.2026 in Kraft.
Artikel 2 tritt am 01.08.2026 in Kraft.
Alzey, den 18.12.2025
gez. i.V. Petra Bade
Erste Beigeordnete

Hinweis auf § 24 Abs. 6 GemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Gemeindever-
waltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2  
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Förderrichtlinie
Installation von Batteriespeichern & Balkon-
kraftwerken
Stand: 01.01.2026
Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht 
ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personen-
bezeichnungen differenziert. Die gewählte männliche 
Form schließt eine adäquate weibliche und diverse 
Form gleichberechtigt ein.
1. Anlass und Ziel
Im Rahmen des Beitritts zum Kommunalen Klima-
pakt (KKP) im Jahr 2023 und des damit verbundenen 
Ziels der Treibhausgasreduktion, welches im Klima-
schutzkonzept der Verbandsgemeinde Alzey-Land 
verankert ist, sind umfangreiche Klimaschutzmaß-
nahmen geplant. Der Ausbau erneuerbarer Energien 
sowie die Speicherung des selbsterzeugten Stroms 
durch Batteriespeicher in Privathaushalten im Ge-
biet der Verbandsgemeinde Alzey-Land sind dabei 
fundamentale Schritte. Daher fördert die Verbands-
gemeinde Alzey-Land ab Januar 2026 die Installa-

Wirtschaftsplan
des Zweckverbandes Wasserversorgung Seebachgebiet Osthofen

für das Wirtschaftsjahr 2026

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Seebachgebiet Osthofen hat am 
09.12.2025 gemäß § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz in der 
aktuellen Form folgenden Wirtschaftsplan beschlossen, der hiermit bekannt gemacht wird:
Die Kreisverwaltung Alzey-Worms hat mit Schreiben vom 11.12.2025 mitgeteilt, dass gegen den Wirt-
schaftsplan und die Stellenübersicht keine Bedenken bestehen.

1. Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im Erfolgsplan
an Erträgen auf      8.821.700,00 €
an Aufwendungen auf    9.225.510,00 €
Jahresergebnis       - 403.810,00 €
und im Vermögensplan 
an Einnahmen auf                 11.190.854,00 €
an Ausgaben auf                 11.190.854,00 €
festgesetzt.

2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2026 zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
mögensplan erforderlich sind, wird auf 8.846.664,00 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen
Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

4. Kassenkredite
Der Höchstbetrag für Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:
a) Grundbetrag / Grundgebühr:
 Bezeichnung     Betrag/Monat  Betrag/Jahr
 Wasserzähler  Q 4 9,50 € 114,00 €
 Wasserzähler  Q 10, Q 6,3 12,50 € 150,00 €
 Wasserzähler  Q 16 13,50 € 162,00 €
 Wasserzähler  Q 25 25,50 € 306,00 €
 Wasserzähler  Q 63 29,50 € 354,00 €
 Wasserzähler  Q 100 34,50 € 414,00 €
 Verbundzähler  Q 250 57,50 € 690,00 €
 Wasserzähler  Flostar DN 50 25,50 € 306,00 €
 Wasserzähler  Flostar DN 80 29,50 € 354,00 €
 Wasserzähler  Flostar DN 100 34,50 € 414,00 €
 Wasserzähler  Flostar DN 150 34,50 € 414,00 €
 (Verbundzähler sind jeweils mit einem Nebenzähler ausgerüstet. Preis = Hauptzähler + Nebenzähler)

b) Arbeitspreis pro Kubikmeter seit 1. Januar 2026:              1,85 €
Alle Preise zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer.
Dieser Wirtschaftsplan tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Offenlegung:
Der Wirtschaftsplan liegt in der Zeit vom 12.01.2026 bis 20.01.2026 beim Wasserwerk Zweckverband 
Seebachgebiet, Rheinstraße 71, 67574 Osthofen, während der üblichen Öffnungszeiten mit vorheriger 
Terminvereinbarung montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr und montags bis donnerstags von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Osthofen, den 17.12.2025
gez. Walter Wagner
Verbandsvorsteher
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tion von Balkonkraftwerken und Batteriespeichern in 
ihren Ortsgemeinden.
2. Gegenstand und Umfang der Förderung
(1)  Gefördert wird die Anschaffung und Installation 

eines neuen stationären Batteriespeichersystems 
im Verbandsgemeindegebiet. Fördergegenstand 
bilden Speicher in Kombination mit einer PV-An-
lage.

  Des Weiteren werden Balkonkraftwerke inner-
halb des Verbandsgemeindegebietes gefördert.

(2)  Batteriespeicher im Sinne dieser Richtlinie sind 
technische Einrichtungen, die das Speichern und 
Entladen von elektrischer Energie ermöglichen. 
Das Batteriespeichersystem umfasst den Bat-
teriespeicher, ein Batteriemanagementsystem 
sowie alle zum bestimmungsgemäßen Betrieb 
in Verbindung mit einer PV-Anlage auftretenden 
systemtechnisch notwendigen Komponenten.

(3)  Balkonkraftwerke im Sinne dieser Richtlinie sind 
kompakte technische Einrichtungen, die die Um-
wandlung von solarer Strahlungsenergie in elek-
trische Energie zur direkten Einspeisung in das 
hausinterne Stromnetz ermöglichen. Das Balkon-
kraftwerkssystem umfasst die Solarmodule, den 
Wechselrichter (insbesondere Mikrowechselrich-
ter) sowie alle für den bestimmungsgemäßen 
Betrieb erforderlichen systemtechnisch notwen-
digen Komponenten, einschließlich Befestigungs-
elementen, Verkabelung und geeigneten An-
schlussvorrichtungen wie z. B. Einspeisesteck-
vorrichtungen.

(4)  Für Batteriespeichersysteme können Mittel in Hö-
he von 150 € beantragt werden. Für Balkonkraft-
werke können Mittel in Höhe von 50 € beantragt 
werden. Daraus ergibt sich eine maximale För-
dersumme pro Haushalt von 200 €.

(5)  Der Förderzeitraum beginnt am 01.01.2026 und 
endet, wenn die Mittel des zur Verfügung stehen-
den Fördertopfs ausgeschöpft wurden.

(6)  Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines 
Zuschusses besteht nicht.

3. Förderberechtigte
Antragsberechtigt sind Privatpersonen, sofern sie 
Eigentümer von selbstgenutzten Gebäuden oder 
Mieter in Mietsgebäuden im Gebiet der Verbandsge-
meinde Alzey-Land sind. Gebäude mit gewerblicher 
Nutzung sowie Vermieter mehrerer Wohneinheiten 
sind von einer Förderung ausgeschlossen. Es kann 
ein Antrag für je ein Balkonkraftwerk und je einen 
Batteriespeicher pro Haushalt gestellt werden.
4. Fördervoraussetzungen
(1)  Die Bezuschussung gilt für die Neuanschaffung 

eines Batteriespeichers bzw. Balkonkraftwerks in 
Privathaushalten.

(2)  Gefördert werden nur Batteriespeicher und Bal-
konkraftwerke, welche ab dem 01.01.2026 ge-
kauft wurden. Bereits begonnene oder abge-
schlossene Maßnahmen können nicht rückwir-
kend gefördert werden.

(3)  Eine Kopplung mit einer PV-Anlage ist Voraus-
setzung für die Förderung eines Batteriespeicher-
systems.

(4)  Batteriespeicher, Balkonkraftwerk sowie deren 
Installation und Betrieb müssen den gesetzlichen 
Vorgaben sowie den maßgeblichen sonstigen 
Normen (z. B. einschlägige DIN-Normen, tech-
nischen Anschlussbedingungen des Netzbetrei-
bers) entsprechen. Der Betreiber der Anlage stellt 
selbstständig sicher, dass die Vorgaben einge-
halten werden.

(5)  Für Mieter einer Wohneinheit ist eine Erlaubnis 
bzw. Genehmigung des Eigentümers notwendig. 
Diese muss vor Antragstellung von dem Mieter 
eingeholt werden.

(6)  Für die Anschaffung des Fördergegenstandes 
dürfen keine anderen Förderprogramme in An-
spruch genommen werden. Eine Mehrfachförde-
rung ist ausgeschlossen.

(7)  Gegebenenfalls ist darüber hinaus eine denkmal-
schutzrechtliche Genehmigung mit dem Reser-
vierungsantrag vorzulegen.

5. Antragsverfahren
Die Förderung erfolgt in einem zweistufigen Verfah-
ren, sodass ein Antrag vor der Durchführung (Reser-
vierungsantrag) und ein Antrag nach der Durchfüh-
rung (Auszahlungsantrag) der Maßnahme zu stellen 
sind. Die zeitliche Frist zwischen Bewilligung des Re-

servierungsantrags und Antragstellung beträgt maxi-
mal sechs Monate.
(1)  Der Reservierungsantrag sowie der Auszah-

lungsantrag sind an die in den Anträgen genannte 
E-Mail-Adresse zu senden. Für die Antragsstel-
lung sind die auf der Homepage der Verbands-
gemeinde Alzey-Land bereitgestellten Anträge zu 
nutzen.

(2)  Es werden nur Reservierungsanträge bearbeitet, 
denen alle erforderlichen Anlagen beigefügt sind. 
Die beizufügenden Anlagen sind im Reservie-
rungsantrag aufgeführt.

(3)  Nachforderungen zum Reservierungs- und Aus-
zahlungsantrag sind grundsätzlich innerhalb von 
vier Wochen einzureichen, sofern keine abwei-
chende Fristsetzung festgelegt wird. Werden die 
Nachforderungen nicht fristgerecht eingereicht, 
wird der Antrag ohne weitere Benachrichtigung 
als zurückgezogen betrachtet.

(4)  Nach Prüfung des Reservierungsantrags erhalten 
die Antragsteller, sofern die beantragte Maßnah-
me förderfähig ist, eine Reservierungsmitteilung. 
In der Reservierungsmitteilung erhält der Antrag-
stellende Informationen zur Höhe der jeweils re-
servierten Fördersumme und der Rückmeldefrist 
zur Einreichung des Auszahlungsantrags. Die ge-
nannten Fördersummen sind in ihrer jeweiligen 
Höhe unveränderbar.

(5)  Wird der Auszahlungsantrag nicht bis zur mitge-
teilten Rückmeldefrist eingereicht, wird der An-
trag als zurückgezogen betrachtet. Die reservier-
ten Mittel werden frei gegeben.

(6)  Dem Reservierungsantrag sind folgende Doku-
mente beizufügen:

 –  Personalausweis des Antragstellers oder des-
sen Vertreters (Kopie)

 –  Preisangabe zum Batteriespeicher (z. B. An-
gebot, Ausdruck des Online-Anbieters)

 –  Preisangabe zum Balkonkraftwerk (z. B. An-
gebot, Ausdruck des Online-Anbieters)

 –  Technisches Datenblatt zum Batteriespeicher
 –  Technisches Datenblatt zum Balkonkraftwerk
 –  Genehmigung Vermieter (falls erforderlich)
 –  Denkmalschutzrechtliche Genehmigung (falls 

erforderlich)
(7)  Dem Auszahlungsantrag sind folgende Doku-

mente beizufügen:
 –  Prüffähige Schlussrechnungen mit eindeutigen 

Umsetzungspositionen
 –  Aussagekräftiges Foto des eingebauten Batte-

riespeichers/Balkonkraftwerks
 –  Bestätigung der Registrierung im Marktstamm-

datenregister der Bundesnetzagentur
6. Bewilligungsverfahren
Die Verbandsgemeinde Alzey-Land prüft die Antrags-
unterlagen auf Vollständigkeit und Förderfähigkeit. 

Veröffentlichung von Geburtstagen und Ehejubiläen 
Ihr Jubiläum (Goldene Hochzeit, Diamantene Hochzeit, Eiserne Hochzeit usw. sowie Geburtstage ab 
70 Jahre) veröffentlichen wir gerne auf Ihren Wunsch im Nachrichtenblatt der Verbandsgemeinde Al-
zey-Land, wenn Sie uns dies bis spätestens einen Monat vor dem Jubiläumstag schriftlich mitteilen. 

……………………………...…………………………………………………………………...............................

an Verbandsgemeinde Alzey-Land, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey

Geburtstage und Ehejubiläen

Ich/Wir ------------------------------------------------------ --------------------------- / ------------
 (Vor-/Nachname) (geb. am) (Alter)

 ------------------------------------------------------ --------------------------- / ------------
 (Vor-/Nachname) (geb. am) (Alter)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (Straße)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 (Wohnort)

bitte/n, meinen Geburtstag / unser Ehejubiläum (Goldene Hochzeit, Diamantene Hochzeit, Eiserne 
Hochzeit) im Nachrichtenblatt zu veröffentlichen.

Datum Eheschließung    -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller

Die Angabe meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. 
Die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter 
Beachtung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verarbeitet, genutzt und 
übermittelt. 
Mir ist bekannt, dass das Nachrichtenblatt auch als Online-Version auf Internetseiten veröffentlicht wird 
und die Jubiläumsdaten somit weltweit im Internet abrufbar und auffindbar sind, eine Weiterverwen-
dung und/oder Veränderung durch Dritte nicht ausgeschlossen werden kann und keine vollständige 
Löschung im Internet möglich ist.
Ich kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 
Die Widerruferklärung kann postalisch, per Fax oder E-Mail an die Verbandsgemeindeverwaltung über-
mittelt werden. Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerruferklärung meine Daten 
gelöscht.
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Die Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangs 
bearbeitet. Sind die Bewilligungsvoraussetzungen 
erfüllt und ausreichend Haushaltsmittel verfügbar, 
werden dem Antragsteller ein Zuwendungsbescheid 
zugesandt und die bewilligten Mittel ausgezahlt. 
Die Verbandsgemeinde Alzey-Land behält sich das 
Recht vor, zusätzliche Unterlagen anzufordern und 
die Verwendung vor Ort zu besichtigen bzw. durch 
beauftragte Dritte überprüfen zu lassen.
7. Haftungsausschluss
Mit der Förderung übernimmt die Verbandsgemeinde 
Alzey-Land keine Verantwortung für die technische 
und bauliche Richtigkeit der Speicherinstallation bzw. 
des Balkonkraftwerks oder für Schäden durch deren 
Betrieb. Dies liegt in der Verantwortung des Antrag-
stellers.
8. Haltedauer und Rückforderung der Zuwendung
Wird die Förderung bewilligt, sind Fördermittelemp-
fänger verpflichtet, den Speicher / das Balkonkraft-
werk mindestens fünf Jahre zu betreiben. Beginn der 
Haltedauer ist das Rechnungsdatum. Sollte der Spei-
cher / das Balkonkraftwerk im Zeitraum der Haltedau-
er zurückgenommen, demontiert, stillgelegt oder an-
derweitig zweckentfremdet werden, muss dies unver-
züglich der Verbandsgemeinde Alzey-Land mitgeteilt 
werden. Diese behält sich vor, den Förder-betrag an-
teilig zurückzuverlangen. Weiter behält sie sich vor, 
Zuschüsse zurückzufordern, wenn die Umsetzung 
nicht dem Zuwendungszweck entsprechend erfolgt.
9. Inkrafttreten
Die Richtlinie tritt am 01.01.2026 in Kraft.
Alzey, den 30.12.2025
gez. Steffen Unger
Bürgermeister
Kontakt
Verbandsgemeinde Alzey-Land,
Klimaschutzmanagerin Jana-Marie Eichner
Weinrufstraße 38
55232 Alzey
Tel. 06731 409-403
E-Mail: eichner.jana-marie@alzey-land.de

Satzung  
über den Kostenersatz und die  

Gebührenerhebung für Hilfe- und 
Dienstleistungen der Feuerwehr 

der Verbandsgemeinde Alzey-Land 
vom 15.12.2025

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 24 
der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO), 
des § 10, § 15 Abs. 2, § 55 des Brand- und Katast-
rophenschutzgesetzes (LBKG) sowie des § 2 Abs. 1, 
§ 7 und § 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG), 
sowie des § 2 Abs. 5 des Landesgebührengesetzes 
(LGebG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird:

§ 1 Geltungsbereich
(1)  Diese Satzung regelt die Kostenersatz- und Ge-

bührenpflicht für die Leistungen der Feuerwehr 
der Verbandsgemeinde Alzey-Land.

(2)  Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften blei-
ben unberührt.

§ 2 Unentgeltliche Leistungen
Vorbehaltlich des § 3 sind alle vorbeugenden, vorbe-
reitenden und abwehrenden Leistungen der Feuer-
wehr gegen Brandgefahren (Brandschutz) und gegen 
andere Gefahren (allgemeine Hilfe) sowie alle vorbe-
reitenden und abwehrenden Leistungen gegen Groß-
schadensereignisse und Katastrophenfälle (Katastro-
phenschutz) (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, § 15 Abs. 1, § 29 
LBKG) kostenersatzfrei.

§ 3 Kostenersatz- und Gebührenpflichtige  
Leistungen

(1)  Die Verbandsgemeinde Alzey-Land kann für die 
in § 55 Abs. 1 und 2 LBKG aufgeführten Leis-
tungen Kostenersatz erheben, wobei § 94 Abs. 2 
GemO keine Anwendung findet.

(2)  Darüber hinaus sollen Gebühren erhoben wer-
den für alle Leistungen, die die Feuerwehr gemäß  
§ 15 Abs. 2 LBKG im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
außerhalb der Gefahrenabwehr erbringt, insbe-
sondere

 1.  überwiegend im privaten Interesse durchge-
führte Leistungen, beispielsweise Arbeiten an 
der Einsatzstelle nach Beseitigung der allge-
meinen Gefahr, das Öffnen und Absichern von 

Türen, Fenstern und Aufzügen (außer in den 
Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBKG),

 2.  für die Gestellung von Brandsicherheitswa-
chen gemäß § 10 LBKG sowie für die Ge-
stellung von Brandsicherheitswachen, wenn 
sie aufgrund anderer Vorschriften angeordnet 
werden.

(3)  Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung 
von Gebühren oder Entgelten kann ganz oder 
teilweise abgesehen werden, soweit dies nach 
Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte dar-
stellt oder aufgrund öffentlichen Interesses ge-
rechtfertigt ist.

(4)  Bei Amtshilfeleistungen richtet sich der Kosten-
ersatz nach § 1 des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes (LVwfG) in Verbindung mit § 8 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der 
jeweils geltenden Fassung.

§ 4 Kosten- und Gebührenschuldner
(1)  Kostenschuldner im Sinne des § 3 Abs. 1 sind 

die in § 55 Abs. 1 und Abs. 2 LBKG genannten 
Verpflichteten.

(2)  Gebührenschuldner für die Brandsicherheitswa-
chen sind die Veranstalterin oder der Veranstal-
ter. Im Übrigen ist Gebührenschuldner im Sinne 
des § 3 Abs. 2, wer als Benutzer die Hilfe- oder 
Dienstleistung der Feuerwehr in Anspruch nimmt 
oder anfordert.

(3)  Mehrere Kostenersatz- und Gebührenpflichtige 
haften als Gesamtschuldner.
§ 5 Berechnung des Kostenersatzes und  

der Gebühren
(1)  Der Kostenersatz und die Gebühren werden 

in der Regel in Stundensätze für Einsatzkräfte 
und Einsatzfahrzeuge nach Maßgabe des § 55  
Abs. 7 bis 11 LBKG erhoben. Die Höhe der Stun-
densätze ergibt sich aus dem in der Anlage zu 
dieser Satzung beigefügten Verzeichnis, das Be-
standteil der Satzung ist.

(2)  Für die Personal- und Sachkosten hauptamtlicher 
Einsatzkräfte gilt § 2 der Landesverordnung über 
die Gebühren für Amtshandlungen allgemeiner 
Art (Allgemeines Gebührenverzeichnis) vom 
08.11.2007, in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend, soweit sich aus § 55 Abs. 6 Satz 4 
LBKG nichts anderes ergibt.

(3)  Die Personalkosten für ehrenamtliche Einsatz-
kräfte werden auf der Grundlage des § 55 Abs. 7 
LBKG erhoben.

(4)  Für die normierten und mit diesen vergleichbaren 
Feuerwehr- und anderen Einsatzfahrzeugen gel-
ten gemäß § 55 Abs. 10 LBKG die pauschalen 
Stundensätze der Landesverordnung über Stun-
densätze für Feuerwehr- und andere Einsatzfahr-
zeuge in der jeweils geltenden Fassung. Für die 
übrigen Fahrzeuge ergeben sich die Stundensät-
ze aus dem in der Anlage zu dieser Satzung bei-
gefügten Verzeichnis.

(5)  Die Stundensätze werden halbstundenweise pro 
angefangene halbe Stunde für den Zeitraum des 
Einsatzes abgerechnet, der mit der Alarmierung 
beginnt und mit dem Wiederherstellen der Ein-
satzbereitschaft endet.

(6)  Daneben kann Ersatz der Kosten verlangt wer-
den, die der Verbandsgemeinde Alzey-Land ent-
stehen für

 1.  den Einsatz von Hilfsorganisationen, für Hilfe 
leistende Einheiten und Einrichtungen anderer 
Aufgabenträger, für Werkfeuerwehren oder an-
dere Hilfe oder Amtshilfe leistende Behörden, 
Einrichtungen und Organisationen,

 2.  Entschädigungen, die nach § 46 Abs. 1 LBKG 
geleistet werden,

 3.  sonstige durch den Einsatz verursachte not-
wendige Kosten und Auslagen

  a)  für Entgelte, die im Rahmen der zur Gewähr-
leistung einer wirksamen Gefahrenabwehr 
erforderlichen vertraglichen Inanspruchnah-
me Dritter gezahlt werden,

  b)  für die Verwendung von Sonderlösch- und 
Sondereinsatzmitteln und

  c)  für die Reparatur oder für den Ersatz von 
beim Einsatz beschädigten Fahrzeugen oder 
Ausrüstungen.

§ 6 Entstehung, Erhebung und Fälligkeit
(1)  Der Anspruch auf Erstattung von Kosten in den 

Fällen der §§ 10 und 55 LBKG entsteht mit Ab-
schluss der erbrachten Hilfeleistung. Der An-

spruch auf Vergütung für eine Maßnahme außer-
halb der Gefahrenabwehr (Gebühr) entsteht mit 
der Anforderung der Dienstleistung.

(2)  Der Kostenersatz wird durch einen Leistungsbe-
scheid geltend gemacht.

(3)  Die zu erstattenden Kosten und Gebühren sind 
innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Die Verbandsgemeinde 
Alzey-Land ist berechtigt, vor Durchführung von 
Maßnahmen außerhalb der Gefahrenabwehr Vo-
rauszahlungen zu fordern.

(4)  Für den Erlass eines Kostenersatzbescheids 
nach § 3 Abs. 1 oder eines Gebührenbescheids 
nach § 3 Abs. 2 erhebt die Verbandsgemeinde 
eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 73,00 Euro 
und Auslagen. Für die Erhebung der Verwal-
tungsgebühr und Auslagen gelten im Übrigen die 
Bestimmungen des Landesgebührengesetzes 
(LGebG) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechend.

§ 7 Haftungsausschuss
Für Schäden, die bei Hilfe- und Dienstleistungen 
nach § 15 Abs. 2 LBKG durch Feuerwehrangehöri-
ge verursacht werden, haftet die Verbandsgemeinde 
Alzey-Land nur, wenn der Schaden auf vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten der Feuerwehran-
gehörigen zurückzuführen ist.

§ 8 Umsatzsteuer
Sofern einzelne Gebühren für Leistungen der Feuer-
wehr der Anwendung des § 2 b Umsatzsteuerge-
setz (UStG) unterliegen, so erhöht sich die Gebühr 
für die jeweilige Leistung um die zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung gesetzlich geschuldete Umsatz-
steuer.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über den Kostenersatz und die Gebührenerhe-
bung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr 
vom 10.04.2008 außer Kraft.
Alzey, den 17.12.2025
gez. i.V. Petra Bade
Erste Beigeordnete

Hinweis auf § 24 Abs. 6 GemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Gemeindever-
waltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in  
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Anlage zu § 5 der Satzung über den Kostenersatz 
und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienst-
leistungen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde 
Alzey-Land vom 15.12.2025
Nr.  Beschreibung   Kosten
1  Personal
1.1  Ehrenamtliche Einsatzkräfte 45,00 EUR/Std.
1.2  Hauptamtliche Einsatzkräfte 45,00 EUR/Std.
2   Fahrzeuge 
  je Fahrzeug einschließlich Gerätebeladung
2.1  SW 2000 Schlauchwagen 39,00 EUR/Std.
3  Geräte nur in Ausnahmefällen 
  (Fahrzeugkosten abgegolten)
3.1  Beleuchtungssatz 
  mit 2 Scheinwerfern 30,00 EUR/Std.
  Je Scheinwerfer einzeln 10,00 EUR/Std.
3.2  Be- und Entlüftungsgeräte 20,00 EUR/Std.
3.3  Feuerlöscher/Kübelspritze 15,00 EUR/Std.
3.4  Motorsägen 20,00 EUR/Std.
3.5  Notstromaggregat
  Netzersatzanlage 25,00 EUR/Std.
3.6  Pressluftatmer 50,00 EUR je Einsatz
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3.7  Schlauchmaterial B/C/D 15,00 EUR je Tag
3.8  Stahlrohr B/C  15,00 EUR je Tag 
 5,00 EUR/je weiterer Tag
3.9  Drohneneinsatz   Abrechnung nach
  (3-Mann) Personalaufwand
3.10 Tauchpumpe 30,00 EUR/Std.
3.11 Industrie-Sauger 25,00 EUR/Std.
3.12 Wärmebildkamera 50,00 EUR je Einsatz
3.13 Hohlstrahlrohr 147,00 EUR/Tag
4   Pauschale Verrechnungssätze/Reinigen
4.1   Reinigen und Prüfen           Die Reinigung und
  der persönlichen  Prüfung im Einsatz
  Ausrüstung (PSA)  gebrauchter persön-
 licher Ausstattungs-
                 gegenstände wer- 

den nach dem Rei-
nigungs- und Prüf-
aufwand berechnet.

              Erforderliche Er-
satzbeschaffungen 
werden dem Ge-
bühren- und Kos-
tenersatzpflichtigen 
in Rechnung ge-
stellt.

4.2  Reinigen, Desinfizieren 
  und Prüfen
  Atemschutzgeräte 20,00 EUR je Stück
  Atemschutzmaske 15,00 EUR je Stück
  Lungenautomat 15,00 EUR je Stück
  Ersatzbeschaffung         Erforderliche Er-

satzbeschaffungen 
werden in Rech-
nung gestellt.

4.3  Füllen von Pressluftflaschen 
  für Feuerwehren 5,00 EUR pro Liter
4.4  Einbinden von Schlauch-
  kupplungen B/C/D 10,00 EUR je Stück
4.5  Schläuche 
  waschen-trocknen-prüfen 
  B-Druckschläuche  15,00 EUR je Schlauch
  C-Druckschläuche  13,00 EUR je Schlauch
  D-Druckschläuche 10,00 EUR je Schlauch
4.6  Vulkanisieren von 
  Schläuchen 10,00 EUR je Flickflasche
4.7  Arbeitsleinen 6,00 EUR je Einsatz
4.8  Wohnungs- und 
  Aufzugöffnung ohne 
  akute Gefahr 250,00 EUR je Einsatz
4.9  Entsorgung von 
  belastetem Ölbindemittel 45,00 EUR je Sack
4.10 Missbräuchliche Alarmierung
Gebühren werden nach ausgerückten Fahrzeugen 
und Zeit-, Material- sowie Personalaufwand gemäß 
der Satzung berechnet.
4.11 Tragehilfe für DRK 20,00 EUR je Stück
4.12 Türöffnung bei 
   Hausnotruf  15,00 EUR je Stück
4.13 Ölbindemittel (je Sack);      Abrechnung nach
   Schaummittel/                   den tatsächlichen
   Sonderlöschmittel Beschaffungskosten
4.14 Profilzylinder und               Abrechnung nach
  Halbzylinder                      den tatsächlichen
 Beschaffungskosten

2. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung 

der Verbandsgemeinde Alzey-Land 
vom 15.12.2025

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 
und 25 der Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 
und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der 
Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der Lan-
desverordnung über die Aufwandsentschädigung 
kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) und des § 2 
der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung folgen-
de Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 
16.12.2019 beschlossen, die hiermit bekannt ge-
macht wird:

Artikel 1
Die Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Alzey-
Land vom 16.12.2019 wird wie folgt geändert:
§ 9 erhält folgende Fassung:

§ 9
Aufwandsentschädigung für Feuerwehrangehörige
(1)  Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen 

und der sonstigen persönlichen Aufwendungen 

erhalten die Feuerwehrangehörigen eine Ent-
schädigung nach Maßgabe der Feuerwehrent-
schädigungsverordnung und der Absätze 2 bis 5.

(2) Eine Aufwandsentschädigung erhalten
 1.  der ehrenamtliche Wehrleiter sowie seine 

ständigen Vertreter, die stellvertretenden 
Wehrleiter,

 2.  die ehrenamtlichen Wehrführer sowie deren 
ständige Vertreter,

 3. die Gerätewarte,
 4.  die Jugendfeuerwehrwarte und Leiter der 

Kinderfeuerwehren und der Jugendfeuer-
wehrwart der Verbandsgemeinde sowie de-
ren ständige Vertreter,

 5. die sonstigen Funktionsträger
   a. die Sicherheitsbeauftragten
   b.  die Feuerwehrangehörigen der Alarm- und 

Einsatzplanung
   c. der Leiter der Schlauchwerkstatt
   d. die Helfer in der Schlauchwerkstatt
   e. das Personal der Zentralen Kleiderkammer
   f.  der Leiter der Feuerwehreinsatzzentrale
   g.  die Ausbilder in der Verbandsgemeinde-

feuerwehr.
(3)  Die Aufwandsentschädigung wird in Form eines 

monatlichen Pauschbetrags gewährt. Daneben 
werden die in § 5 Feuerwehr-Entschädigungsver-
ordnung genannten Aufwendungen besonders 
erstattet.

(4)  Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt 
für:

 1. Wehrleitung
   a. den Wehrleiter  494,00 €
   b. die stellvertretenden Wehrleiter  247,00 €
 2. Wehrführung
   a. die Wehrführer einer 
       Freiwilligen Feuerwehr 
       mit Atemschutz  100,00 €
   b. die übrigen Wehrführer  85,00 €
   c. die stellvertretenden 
       Wehrführer  50,00 € 
       (bei mehreren Stellvertretungen erfolgt eine 

anteilige Aufteilung der monatlichen Auf-
wandsentschädigung)

 3. die Gerätewarte
   a. mit bis zu zwei Fahrzeugen  47,00 €
   b. mit bis zu drei Fahrzeugen  61,00 €
   c. für jedes weitere Fahrzeug  5,00 €
 4. Jugend- und Kinderfeuerwehren
   a. die Jugendfeuerwehrwarte und
       Leiter der Kinderfeuerwehren  53,00 €
   b. die bestellten Stellvertreter 
       der Jugendfeuerwehrwarte und 
       der Leiter der Kinderfeuerwehren  26,50 €
   c. der Jugendfeuerwehrwart der 
       Verbandsgemeinde  26,50 €
   d. der bestellte Stellvertreter des 
       Jugendfeuerwehrwarts der 
       Verbandsgemeinde  13,25 €
 5. Sonstige Funktionsträger
   a. die Sicherheitsbeauftragten  46,00 €
   b. die Feuerwehrangehörigen 
         der Alarm- und Einsatzplanung  108,00 €
   c. der Leiter der Schlauchwerkstatt 91,00 €
   d. die Helfer in der Schlauchwerkstatt 46,00 €
   e. das Personal der Zentralen 
       Kleiderkammer  35,00 €
   f.  der Leiter der Feuerwehr-
       einsatzzentrale: IUK  88,00 €
Die Ausbilder in der Verbandsgemeindefeuerwehr 
erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
18,00 € je Ausbildungsstunde.
(5)  Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige erhalten ei-

ne Aufwandsentschädigung, wenn sie zu Einsät-
zen herangezogen werden, bei denen auf Grund 
des § 55 Abs. 7 LBKG Kostenersatz geleistet 
worden ist. Die monatliche Aufwandsentschä-
digung ergibt sich aus dem Produkt des maß-
gebenden Stundensatzes und der tatsächlichen 
Stundenzahl, zu der der Feuerwehrangehörige 
während des betreffenden Monats herangezogen 
worden ist. Der Stundensatz beträgt 6,00 €.

(6)  Für die Angleichung der in Absatz 4 festgelegten 
Aufwandsentschädigungen gilt § 13 der Feuer-
wehr-Entschädigungsverordnung.

(7)  Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmun-
gen die Entrichtung der Lohnsteuer nach einem 
Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale 

Lohnsteuer von der Verbandsgemeinde getra-
gen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale 
Sozialversicherungsbeiträge werden auf die Auf-
wandsentschädigung nicht angerechnet.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.
Alzey, den 23.12.2025
gez. i.V. Petra Bade
Erste Beigeordnete

Hinweis auf § 24 Abs. 6 GemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Gemeindever-
waltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Erfassen und Senden der 
EWR-Zählerstände 
Im Auftrag der EWR Netz GmbH werden im Januar
in 
Nieder-Wiesen
Wahlheim
Dintesheim
Flomborn
Framersheim
die Zählerstände erfasst. Alle Kundinnen und Kunden 
werden durch die Ifi GmbH angeschrieben, um die 
Zählerstände zu übermitteln. 
Im Brief – oder nach Registrierung per E-Mail – wer-
den die möglichen Kontaktwege angegeben, auch 
Nummern und Adressen für Fragen sind dort notiert. 
Als Netzbetreiber ist die EWR Netz GmbH zustän-
dig für das Erfassen der Zählerstande – unabhän-
gig vom Energielieferanten, der den mitgeteilten 
Zählerstand genannt bekommt.

Albig 

Ortsbürgermeister Wilfried Best
Donnerstag von 10.30 - 12.00 Uhr
sowie von 19.00 - 20.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Langgasse 58
Telefon 06731 2301
info@ortsgemeinde-albig.de
www.ortsgemeinde-albig.de 

Bechenheim 

Ortsbürgermeisterin Ute Stein
Sprechstunde nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Kirchstraße 8
Telefon 06736 9097913
Mobil 0172 4017488
bm@utestein.de
www.bechenheim.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, dem 15. Januar 2026 um 19.00 
Uhr, findet im Bürgerhaus der Ortsgemeinde Be-
chenheim eine Sitzung des Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Bechenheim statt.
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Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Jahresplanung
2. Eltern-Kind-Treff
3. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
4. Mitteilungen und Anfragen
Bechenheim, den 08.01.2026
Ute Stein
Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Bechtolsheim 

Ortsbürgermeister Dieter Mann
Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr und
Freitag von 10.30 - 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Langgasse 44
Telefon 06733 218
Mobil 0178 1308439
info@gemeinde-bechtolsheim.de
www.gemeinde-bechtolsheim.de

Sprechstunden des Bürgermeisters
Aufgrund der Dach- und Sanierungsarbeiten im Rat-
haus finden die Sprechstunden ab sofort in der Feu-
erwehr Bechtolsheim, Hinter dem Schloss 13 (seit-
licher Eingang) statt.
Dieter Mann
Ortsbürgermeister

Bermersheim v. d. H.

1. Beigeordnete Daniela Bauer
Dienstag von 19.00 - 20.00 Uhr
(nach vorheriger Anmeldung per E-Mail 
oder Telefon)
Gemeindebüro, An der Turnhalle 4
Mobil 0163 6299274
info@bermersheim-vdh.de
www.bermersheim-vdh.de

Bekanntmachung
des Tages der Wahl der/des 

Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters
der Ortsgemeinde Bermersheim v.d.H.

und über die Einreichung von Wahlvorschlägen
I.

Am Sonntag, dem 22. März 2026, findet die Wahl 
der/des Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters 
der Ortsgemeinde Bermersheim v.d.H. statt.
Eine etwa notwendig werdende Stichwahl wird am 
Sonntag, dem 12. April 2026, durchgeführt.
Aufgrund des § 62 des Kommunalwahlgesetzes 
(KWG) und des § 74 Abs. 1 der Kommunalwahlord-
nung (KWO) fordere ich hiermit zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Ber-
mersheim v.d.H. auf.

II.
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des 
Artikels 21 des Grundgesetzes, von Wählergruppen 
sowie von Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
bern eingereicht werden. Parteien und Wählergrup-
pen können auch eine gemeinsame Bewerberin oder 
einen gemeinsamen Bewerber in einem gemeinsa-
men Wahlvorschlag benennen.
Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitglied-
schaftlich organisierter Wählergruppen sind in einer 
Versammlung der wahlberechtigten Mitglieder oder 
Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, Wahlvor-
schläge nicht mitgliedschaftlich organisierter Wähler-
gruppen in einer Versammlung, zu der die Wahlbe-
rechtigten der Gemeinde einzuladen sind, in gehei-
mer Abstimmung aufzustellen. Eine gemeinsame 
Bewerberin oder ein gemeinsamer Bewerber kann 
auch in geheimer Abstimmung einer gemeinsamen 

Versammlung von wahlberechtigten Mitgliedern / 
Anhängerinnen und Anhängern / Vertreterinnen und 
Vertretern der beteiligten Parteien und Wählergrup-
pen gewählt werden.
Eine Partei, die unter § 16 Abs. 4 KWG fällt, muss 
spätestens am 54. Tag vor der Wahl, das ist am 27. 
Januar 2026, bis 18 Uhr bei der Landeswahlleiterin 
oder dem Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Main-
zer Straße 14-16, 56130 Bad Ems, die Teilnahme an 
der Wahl anzeigen und ihre Eigenschaft als Partei im 
Sinne des Parteiengesetzes nachweisen. Dies ent-
fällt, wenn die entsprechende Bestätigung zur Wahl 
der derzeitigen Vertretungskörperschaft eingereicht 
worden war.

III.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungs-
unterschriften.

IV.
Der vollständig unterzeichnete Wahlvorschlag soll 
mit den erforderlichen Anlagen möglichst frühzeitig 
bei der zuständigen Wahlleiterin in 55234 Bermers-
heim v.d.H., An der Turnhalle 4, oder bei der zustän-
digen Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land in 
55232 Alzey, Weinrufstraße 38 (Zimmer MB1), ein-
gereicht werden.
Die Einreichungsfrist läuft am 48. Tag vor der Wahl 
ab, das ist

am Montag, dem 2. Februar 2026, 18 Uhr.
V.

Vordrucke für Wahlvorschlag, Niederschrift über die 
Benennung der Bewerberin oder des Bewerbers, 
Zustimmungserklärung der Bewerberin oder des 
Bewerbers und Bescheinigung der Wählbarkeit der 
Bewerberin oder des Bewerbers sind bei der zustän-
digen Verbandsgemeindeverwaltung sowie bei der 
Wahlleiterin gegen Kostenerstattung erhältlich.
Amtliche Formblätter für die Unterstützungsunter-
schriften werden auf Anforderung von der zuständi-
gen Wahlleiterin und von der zuständigen Verbands-
gemeindeverwaltung kostenfrei abgegeben.
Bermersheim v.d.H., den 29. Dezember 2025
gez. Daniela Bauer
Erste Beigeordnete als Wahlleiterin

Bekanntmachung
der Wahlleiterin zur Eintragung der von 

der Meldepflicht befreiten wahlberechtigten 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union 
in das Wählerverzeichnis

I.
Am Sonntag, dem 22. März 2026, von 8.00 bis 18.00 
Uhr, findet die Wahl der/des Ortsbürgermeisterin/
Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Bermersheim 
v.d.H. und am Sonntag, dem 12. April 2026, von 8.00 
bis 18.00 Uhr, die etwaige Stichwahl der/des Orts-
bürgermeisterin/Ortsbürgermeisters der Ortsgemein-
de Bermersheim v.d.H. statt.

II.
Wahlberechtigte Staatsangehörige anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union, die von der Melde-
pflicht befreit und deshalb in der Gemeinde nicht ge-
meldet sind und daher auch nicht von Amts wegen in 
das Wählerverzeichnis eingetragen werden können, 
werden hiermit aufgefordert, ihre Eintragung in das 
Wählerverzeichnis bis zum 13. Februar 2026, 12.00 
Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-
Land, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey, zu beantragen.
Der Antrag soll nach dem Muster der Anlage 1 a der 
Kommunalwahlordnung gestellt werden. Antragsvor-
drucke können Sie bei der Verbandsgemeindever-
waltung erhalten.
Bermersheim v.d.H., den 29. Dezember 2025
gez. Daniela Bauer
Erste Beigeordnete als Wahlleiterin

Biebelnheim

Ortsbürgermeister Marcus Holla
Dienstag von 17.00 - 18.00 Uhr
nach vorheriger Terminabsprache
per E-Mail oder Telefon
Rathaus, Hauptstraße 11

Telefon 06733 281 (Rufumleitung eingerichtet)
og-biebelnheim@alzey-land.de
Kita-biebelnheim@alzey-land.de
www.gemeinde-biebelnheim.de

Bornheim

Ortsbürgermeister Ralph Schraven
info@bornheim-rheinhessen.de
Telefon 0151 22947645
Sprechstunde nach Vereinbarung 
www.bornheim-rheinhessen.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 13. Januar 2026 um 20.00 Uhr, 
findet im Gemeindezentrum Oswaldhöhe der Ortsge-
meinde Bornheim eine Sitzung des Gemeinderates
der Ortsgemeinde Bornheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Nachwahl im Ausschuss für aktives Dorfleben
2.  Austausch eines Wechselrichters für die PV-An-

lage GZO
3. Anschaffung eines Spielgerätes
4. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
5. Mitteilungen und Anfragen
Bornheim, den 06.01.2026
Ralph Schraven
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Dintesheim

Ortsbürgermeister Frank Altendorf
Dienstag von 19.00 - 20.00 Uhr
nur nach Vereinbarung per Telefon oder E-Mail
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 9
Telefon 06735 1589
gemeinde.dintesheim@gmx.de
www.dintesheim.de

Wirtschaftsplan
des Zweckverbandes Wasserversorgung 

Seebachgebiet Osthofen
für das Wirtschaftsjahr 2026

Siehe im Rahmen auf Seite 4.

Beschluss
Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet

Siehe unter VG Alzey-Land.

Erfassen und Senden der 
EWR-Zählerstände 
Siehe unter VG Alzey-Land.

Bekanntmachung 
der Ortsgemeinde Dintesheim

1.  Einsichtnahme in den Entwurf der Haushalts-
satzung für das Jahr 2026 mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 
mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde 
mit dem heutigen Tag der Bekanntmachung dem Ge-
meinderat zugeleitet.
1.  Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 

2026 liegt mit dem Haushaltsplan und seinen An-
lagen während der allgemeinen Öffnungszeiten 
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung 
Alzey-Land, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey, Zim-
mer 118/107, bis zur Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung durch den Gemeinderat zur 
Einsichtnahme aus. Eine vorherige Terminab-
sprache unter der Tel.-Nr. 06731 409-118 bzw. 
06731 409-401 ist erforderlich. Außerdem steht 
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die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen im Internet 
unter www.alzey-land.de zur Einsichtnahme be-
reit.

2.  Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsge-
meinde Dintesheim haben die Möglichkeit, inner-
halb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Weinruf-
straße 38, 55232 Alzey, Vorschläge zum Entwurf 
der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen einzureichen. 
Die Vorschläge sind schriftlich einzureichen. Der 
Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Be-
schluss über die Haushaltssatzung über die in-
nerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge 
in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Alzey, den 29.12.2025
gez.:
Steffen Unger
Bürgermeister

Eppelsheim

Ortsbürgermeisterin Katja Finkenauer
Mittwoch von 17.00 - 19.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Zwerchgasse 17
Telefon 06735 257
gemeinde@eppelsheim.de
www.eppelsheim.de

Wirtschaftsplan
des Zweckverbandes Wasserversorgung 

Seebachgebiet Osthofen
für das Wirtschaftsjahr 2026

Siehe im Rahmen auf Seite 4.

Beschluss
Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet

Siehe unter VG Alzey-Land.

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 13. Januar 2026 um 18.00 Uhr, 
findet im Ratssaal des Rathauses der Ortsgemeinde 
Eppelsheim eine Sitzung des Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Eppelsheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1.  Vergabeverfahren Baugebiet Hangen-Weis-

heimer Straße
2. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
3. Mitteilungen und Anfragen
Eppelsheim, den 06.01.2026
Katja Finkenauer
Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Erbes-Büdesheim

Ortsbürgermeister Dr. Karlheinz Tovar
Donnerstag von 16.30 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Hauptstraße 30
Telefon 06731 8054
info@erbes-buedesheim.de
www.erbes-buedesheim.de

Esselborn

Ortsbürgermeister Stefan Becker
Sprechstunde nach vorheriger Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, 
Obergasse 11

Telefon 06731 43330 (Rufumleitung eingerichtet)
og-esselborn@alzey-land.de
www.gemeinde-esselborn.de

Flomborn

Ortsbürgermeisterin Sabine Kröhle
Sprechstunde nach vorheriger Terminvereinbarung
Gemeindeverwaltung, Langgasse 28
Telefon 06735 234
rathaus@flomborn.de
www.flomborn.de

Wirtschaftsplan
des Zweckverbandes Wasserversorgung 

Seebachgebiet Osthofen
für das Wirtschaftsjahr 2026

Siehe im Rahmen auf Seite 4.

Beschluss
Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet

Siehe unter VG Alzey-Land.

Erfassen und Senden der 
EWR-Zählerstände 
Siehe unter VG Alzey-Land.

Flonheim

Ortsbürgermeister Jörg Thumann
Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Montag von 9.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
Öffnung der Verwaltung:
Montag von 8.30 - 11.30 Uhr
Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
Rathaus, Marktplatz 12
Telefon 06734 9130657
Fax 06734 9140831
info@flonheim.de
joerg.thumann@flonheim.de
www.flonheim.de
Kindertagesstätten: 
Trulloland: kita.trulloland@flonheim.de
Weiherwiese: kita.weiherwiese@flonheim.de
Infothek/Ortsmuseum: infothek@flonheim.de

Gemeinderatssitzung in Flonheim
Am Mittwoch, dem 14.01.2026, um 20.00 Uhr, fin-
det im Gemeindesaal eine öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates der Ortsgemeinde Flonheim statt.
Die genaue Tagesordnung ist dem öffentlichen Aus-
hang zu entnehmen. 
Jörg Thumann, Ortsbürgermeister

Framersheim

Ortsbürgermeister Felix Schmidt
Dienstag von 17.30 - 18.30 Uhr
Donnerstag von 17.00 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Öffnungszeiten der Verwaltung:
Dienstag von 15.00 - 17.00 Uhr und
Donnerstag von 15.00 - 17.00 Uhr
Rathaus, Schloßstraße 1
Telefon 06733 316
Fax 06733 8657
kontakt@framersheim.de
www.framersheim.de

Erfassen und Senden der 
EWR-Zählerstände 
Siehe unter VG Alzey-Land.

Freimersheim

Ortsbürgermeister Thomas Dix
Sprechstunde: Dienstag von 17.30 - 18.30 Uhr
(nach vorheriger Terminvereinbarung 
per E-Mail oder Telefon)
Gemeindeverwaltung, 
Hauptstraße 7
Telefon 0151 26162378
info@freimersheim-rheinhessen.de
www.freimersheim-rheinhessen.de

Gau-Heppenheim

Ortsbürgermeister Peter Moritz
Montag von 19.00 - 20.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, 
Schloßgasse 3
Telefon 06731 42445
Fax 06731 4749957
info@gau-heppenheim.de
www.gau-heppenheim.de

Wirtschaftsplan
des Zweckverbandes Wasserversorgung 

Seebachgebiet Osthofen
für das Wirtschaftsjahr 2026

Siehe im Rahmen auf Seite 4.

Beschluss
Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet

Siehe unter VG Alzey-Land.

Öffentliche Ausschreibung 
nach VOB/A

Bauvorhaben:  Ausbau der Straße „An den 60 
Morgen“ in der Ortsgemeinde 
Gau-Heppenheim

    Straßenbauarbeiten
Auftraggeber:  Ortsgemeinde Gau-Heppenheim, 

Schlossstraße 1, 55234 Gau-Hep-
penheim

Gau-Odernheim

Ortsbürgermeister Heiner Illing
Montag von 15.30 - 17.30 Uhr
oder nach Vereinbarung
Rathaus, 
Obermarkt 6
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag von 15.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch und Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr
Telefon 06733 403
Fax 06733 1628
rathaus@gau-odernheim.de
www.gau-odernheim.de
Kindertagesstätte: 06733 9299770
Kindergarten: 06733 6887

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 13. Januar 2026 um 19.00 Uhr, 
findet im Partnerschaftsraum des Rathauses der 
Ortsgemeinde Gau-Odernheim eine Sitzung des 
Haupt-, Finanz- und Personalausschusses der 
Ortsgemeinde Gau-Odernheim statt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Haushalt 2026
2. Mitteilungen und Anfragen
Gau-Odernheim, den 06.01.2026
Heiner Illing
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.
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Kettenheim

Ortsbürgermeister Thorsten von Zabiensky
Termin nach tel. Vereinbarung oder per E-Mail
Rathaus, Alzeyer Straße 10
Telefon 06731 5160403
og-kettenheim@alzey-land.de

Lonsheim

Ortsbürgermeister Harald Denne
Dienstag von 20.00 - 21.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Weihergasse 5
Telefon 06734 236
buergermeister@lonsheim.net
www.lonsheim.net

Mauchenheim

Ortsbürgermeisterin Anke Böll
Bürozeit: Donnerstag von 16.30 - 18.00 Uhr 
Termine nach telefonischer Absprache 
An der Mühlwiese 1
Telefon 06352 4403 (Rufumleitung eingerichtet)
og-mauchenheim@alzey-land.de
www.mauchenheim-online.de

Nack

Ortsbürgermeister Frank Jakoby-Marouelli
Donnerstag von 18.00 - 19.00 Uhr 
und nach Vereinbarung
Hauptstraße 65
Telefon 06736 266 (Gemeindebüro)
Telefon 06736 909874
info@ortsgemeinde-nack.de
www.ortsgemeinde-nack.de

Sprechstunde
Die nächste Sprechstunde kann erst wieder ab 
Februar (KW 6) stattfinden.
Frank Jakoby-Marouelli

Nieder-Wiesen

Ortsbürgermeister Holger Waldschmidt
Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Marktplatz 3
Telefon 06736 261
rathaus@nieder-wiesen.de
www.nieder-wiesen.de

Erfassen und Senden der 
EWR-Zählerstände 
Siehe unter VG Alzey-Land.

Ober-Flörsheim

Ortsbürgermeister Sascha Leonhardt
Sprechzeiten im Rathaus: 
Mittwoch 18.00 - 19.30 Uhr nach 
vorheriger Terminvereinbarung
Gemeindeverwaltung, 
Walterplatz 1

Telefon 06735 218
rathaus@ober-floersheim.de
www.ober-floersheim.de

Wirtschaftsplan
des Zweckverbandes Wasserversorgung 

Seebachgebiet Osthofen
für das Wirtschaftsjahr 2026

Siehe im Rahmen auf Seite 4.

Beschluss
Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet

Siehe unter VG Alzey-Land.

4. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Friedhofsgebühren 
der Ortsgemeinde Ober-Flörsheim 

vom 18.12.2024
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Ober-Flörs-
heim hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung 
(GemO) in Verbindung mit den §§ 2 Abs. 1, 7 und 
8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des 
§ 34 der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Ober-
Flörsheim folgende Änderung der Friedhofsgebüh-
rensatzung vom 29.11.2018, in der Fassung vom 
02.05.2024, beschlossen, die hiermit bekannt ge-
macht wird:

Artikel 1
Der Zusatz in der Anlage zur Friedhofsgebührensat-
zung wird nach dem Gebührentatbestand 10.6 wie 
folgt gefasst:
Die Gebühren nach Ziff. 10 werden mit der Antrag-
stellung für die Erteilung der Genehmigung zur Er-
richtung von Grabmälern, Einfassungen und sons-
tigen baulichen Anlagen fällig. Sollte zum Zeitpunkt 
der Verlängerung bzw. der Wiederverleihung von 
Nutzungsrechten an Grabstätten noch keine Ab-
räumgebühr nach Ziff. 10 erhoben worden sein, so 
wird die Abräumgebühr mit Antragstellung auf Ver-
längerung bzw. Wiederverleihung des Nutzungs-
rechts fällig.

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
Ober-Flörsheim, den 18.12.2024
gez. Sascha Leonhardt
Ortsbürgermeister

Offenheim

1. Beigeordneter Karlheinz Knecht
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Bechenheimer Straße 4
Mobil 0171 2115583
info@offenheim.de
www.offenheim.de

Bekanntmachung
des Tages der Wahl der/des 

Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters
der Ortsgemeinde Offenheim

und über die Einreichung von Wahlvorschlägen
Am Sonntag, dem 22. März 2026, findet die Wahl 
der/des Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters 
der Ortsgemeinde Offenheim statt.
Eine etwa notwendig werdende Stichwahl wird am 
Sonntag, dem 12. April 2026, durchgeführt.
Aufgrund des § 62 des Kommunalwahlgesetzes 
(KWG) und des § 74 Abs. 1 der Kommunalwahlord-
nung (KWO) fordere ich hiermit zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Of-
fenheim auf.

II.
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des 
Artikels 21 des Grundgesetzes, von Wählergruppen 
sowie von Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
bern eingereicht werden. Parteien und Wählergrup-
pen können auch eine gemeinsame Bewerberin oder 

einen gemeinsamen Bewerber in einem gemeinsa-
men Wahlvorschlag benennen.
Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitglied-
schaftlich organisierter Wählergruppen sind in einer 
Versammlung der wahlberechtigten Mitglieder oder 
Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, Wahlvor-
schläge nicht mitgliedschaftlich organisierter Wähler-
gruppen in einer Versammlung, zu der die Wahlbe-
rechtigten der Gemeinde einzuladen sind, in gehei-
mer Abstimmung aufzustellen. Eine gemeinsame 
Bewerberin oder ein gemeinsamer Bewerber kann 
auch in geheimer Abstimmung einer gemeinsamen 
Versammlung von wahlberechtigten Mitgliedern / 
Anhängerinnen und Anhängern / Vertreterinnen und 
Vertretern der beteiligten Parteien und Wählergrup-
pen gewählt werden.
Eine Partei, die unter § 16 Abs. 4 KWG fällt, muss 
spätestens am 54. Tag vor der Wahl, das ist am 
27. Januar 2026, bis 18 Uhr bei der Landeswahl-
leiterin oder dem Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, 
Mainzer Straße 14-16, 56130 Bad Ems, die Teilnah-
me an der Wahl anzeigen und ihre Eigenschaft als 
Partei im Sinne des Parteiengesetzes nachweisen. 
Dies entfällt, wenn die entsprechende Bestätigung 
zur Wahl der derzeitigen Vertretungskörperschaft 
eingereicht worden war.

III.
Die Wahlvorschläge müssen von einer Mindestzahl 
von Wahlberechtigten des Wahlgebiets, die den 
Wahlvorschlag unterstützen, unterschrieben sein 
(Unterstützungsunterschriften), soweit die Wahlvor-
schlagsträger nicht nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 
Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf je-
weils nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
Die Wahlvorschlagsträger sind für die Beibringung 
einer ausreichenden Zahl gültiger Unterstützungs-
unterschriften ausschließlich selbst verantwortlich. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) kön-
nen Unterstützungsunterschriften nicht mehr geleis-
tet werden.
In einem Wahlvorschlag zur Wahl der/des Ortsbür-
germeisterin/Ortsbürgermeisters darf nur eine Be-
werberin oder ein Bewerber benannt werden.
Der Wahlvorschlag muss von mindestens 25 wahl-
berechtigten Personen unterzeichnet sein. Bei Wahl-
vorschlägen von Parteien und Wählergruppen, auf 
die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft, bedarf es keiner Unter-
stützungsunterschriften.
Das Gleiche gilt, wenn sich die/der bisherige Orts-
bürgermeisterin/Ortsbürgermeister als Einzelbewer-
berin/Einzelbewerber bewirbt.

IV.
Der vollständig unterzeichnete Wahlvorschlag soll 
mit den erforderlichen Anlagen möglichst frühzeitig 
bei dem zuständigen Wahlleiter in 55234 Offenheim, 
Bechenheimer Straße 4, oder bei der zuständigen 
Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land in 55232 
Alzey, Weinrufstraße 38 (Zimmer MB1), eingereicht 
werden.
Die Einreichungsfrist läuft am 48. Tag vor der Wahl 
ab, das ist

am Montag, dem 2. Februar 2026, 18 Uhr.
V.

Vordrucke für Wahlvorschlag, Niederschrift über die 
Benennung der Bewerberin oder des Bewerbers, 
Zustimmungserklärung der Bewerberin oder des 
Bewerbers und Bescheinigung der Wählbarkeit der 
Bewerberin oder des Bewerbers sind bei der zustän-
digen Verbandsgemeindeverwaltung sowie bei der 
Wahlleiterin gegen Kostenerstattung erhältlich.
Amtliche Formblätter für die Unterstützungsunter-
schriften werden auf Anforderung von der zuständi-
gen Wahlleiterin und von der zuständigen Verbands-
gemeindeverwaltung kostenfrei abgegeben.
Offenheim, den 29. Dezember 2025
gez. Karlheinz Knecht
Erster Beigeordneter als Wahlleiter

Bekanntmachung
des Wahlleiters zur Eintragung der von der 

Meldepflicht befreiten wahlberechtigten 
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union 
in das Wählerverzeichnis

I.
Am Sonntag, dem 22. März 2026, von 8.00 bis 18.00 
Uhr, findet die Wahl der/des Ortsbürgermeisterin/



Donnerstag, den 8. Januar 2026 Amtlicher Teil Seite 11

Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Offenheim 
und am Sonntag, dem 12. April 2026, von 8.00 bis 
18.00 Uhr, die etwaige Stichwahl der/des Ortsbür-
germeisterin/Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde 
Offenheim statt.

II.
Wahlberechtigte Staatsangehörige anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union, die von der Melde-
pflicht befreit und deshalb in der Gemeinde nicht ge-
meldet sind und daher auch nicht von Amts wegen in 
das Wählerverzeichnis eingetragen werden können, 
werden hiermit aufgefordert, ihre Eintragung in das 
Wählerverzeichnis bis zum 13. Februar 2026, 12.00 
Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-
Land, Weinrufstraße 38, 55232 Alzey, zu beantragen.

Der Antrag soll nach dem Muster der Anlage 1 a der 
Kommunalwahlordnung gestellt werden. Antragsvor-
drucke können Sie bei der Verbandsgemeindever-
waltung erhalten.
Offenheim, den 29. Dezember 2025
gez. Karlheinz Knecht
Erster Beigeordneter als Wahlleiter

Wahlheim

Ortsbürgermeister Jan Bennewitz
Sprechstunde nach 

vorheriger Terminvereinbarung
Gemeindeverwaltung, 
Kelleracker 1
Telefon 06731 5161767
gemeinde-wahlheim@outlook.de
www.wahlheim-rheinhessen.de 

Erfassen und Senden der 
EWR-Zählerstände 
Siehe unter VG Alzey-Land.

Ende amtlicher Teil

Gottesdienste
Zeichenerklärung: AM = Abendmahl; BG = Beichtgelegenheit; BS = Bibelstunde; EuA = Eucharis-
tische Anbetung; EUF = Eucharistiefeier; FamGD = Familiengottesdienst; GD = Gottesdienst; GDA = 
Gottesdienst mit Abendmahl; GDT = Gottesdienst mit Taufe; GH = Gemeindehaus/-halle; GZ = Ge-
meindezentrum; HA = Hochamt; Hl.M = Heilige Messe; KiGD = Kindergottesdienst; KK = Kranken-
kommunion; MF = Messfeier; RK = Rosenkranz; VAM = Vorabendmesse; WGD = Wortgottesdienst.

Informationen der Kirchengemeinden sind evtl. auch unter den einzelnen Ortsrubri-
ken zu finden sowie bei den jeweiligen Gemeindebüros. Änderungen vorbehalten.

Katholisch: Albig: Do (15.01.) 18 Uhr EUF. Bechtolsheim: Sa 18.30 Uhr VAM. 
Mi 18 Uhr RK; 18.30 Uhr Hl.M. Biebelnheim: Di 18 Uhr RK; 18.30 Uhr Hl.M.  
Erbes-Büdesheim: Fr 17.30 Uhr RK; 18 Uhr EUF. So 9 Uhr EUF. Freimersheim:
Do (15.01.) 18 Uhr EUF. Gau-Odernheim: So 10 Uhr HA für die Pfarrgemeinde/
Rückkehr der Sternsinger. Do 9 Uhr Hl.M. Ober-Flörsheim: So 10.30 Uhr EUF. 
Offenheim: Mi (14.01.) 17.30 Uhr RK; 18 Uhr EUF. Uffhofen: Di 18 Uhr EUF. 
Heimersheim: Sa 18 Uhr EUF. Weinheim: Sa 18 Uhr WGD mit den Sternsingern.

Evangelisch: Bechtolsheim: So 9 Uhr GD; 11 Uhr KiGD. Biebelnheim: So 10 
Uhr KiGD; 10.10 Uhr GD. Bornheim: So 10.30 Uhr GD in Armsheim. Flomborn:
So 17 Uhr Neujahrsempfang im Dorfgemeinschaftsraum. Flonheim: So 10.15 
Uhr GD. Framersheim: So 10 Uhr GD. Freimersheim: So 11.15 Uhr GD. Gau-
Köngernheim: So 9 Uhr GD. Lonsheim: So 9 Uhr GD. Mauchenheim: So 10 
Uhr GD. Ober-Flörsheim: So 10.15 Uhr GD in Hochborn. Offenheim: Sa 18 Uhr 
Licht & Klang-GD. Heimersheim: So 10.30 Uhr GD. Weinheim: So 9.15 Uhr GD.

Sonstige: Ev. Gemeinde Am Kreuz, Udenheim: So 10 Uhr GD. Ev.-Freikirch-
liche Gemeinde am Schillerplatz Alzey (Baptisten): So 10.30 Uhr GD (oder im 
Livestream); parallel Kinderkirche. Ev. Stadtmission Alzey: So 10.30 Uhr GD 
(oder im Livestream). Neuapostolische Kirche Alzey: So 10 Uhr und Mi 20 Uhr 
GD. Zeugen Jehovas: Gemeinde Alzey: in Kirchheimbolanden: Do 19 Uhr GD. 
Sa 17 Uhr GD.

Aktuelles aus den Gemeinden
Kultur Sport VereinslebenNICHTAMTLICHER TEIL

Albig

1. Singstunde – Chorprobe 
des MGV 1864 Albig
Am Montag, 12.01., 19.30 Uhr, beginnt 
im neuen Jahr die Chorprobe des MGV 
Albig. Die Singstunde findet im Neben-
raum der Turnhalle statt.
Neue Sänger sind jederzeit willkom-
men.
Vorstand des Männergesangverein 
1864 Albig H.H.

Tannenbäume werden 
eingesammelt
Am Samstag, 10.01., werden ab 13 Uhr 
die Tannenbäume von den Kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehr einge-
sammelt. 
Bitte legen Sie ihren Baum sichtbar 
in die Einfahrt oder auf den Gehweg 
raus, um uns zu unterstützen. Sie sind 
zudem herzlichst eingeladen ab 18 Uhr 
auf dem Gelände vor dem Sportheim 
dem alljährlichen Tannenbaumverb-
rennen beizuwohnen. Für Essen und 
Trinken wird wie jedes Jahr gut ge-
sorgt.  L.Tj.

Chorworkshop 
Albiger Chorgemeinschaft
Am 31. Januar öffnet die Albiger Chor-
gemeinschaft ihre Türen für alle, die 

Freude am Singen haben. Unter dem 
Motto „Lieder und Kanons rund um die 
Liebe – Love is the key!“ erwartet die 
Teilnehmenden ein ganztägiger Work-
shop voller Musik, Inspiration und Ge-
meinschaft.
Für wen ist der Workshop geeignet? 
Ob erfahrene Chorsängerin, begeis-
terter Hobbymusiker oder neugieriger 
Neuling – alle sind willkommen! Be-
sonders Männer, die ihre stimmliche 
Kraft, Resonanz und Sicherheit ent-
decken oder stärken möchten, finden 
hier einen idealen Einstieg – ganz oh-
ne Leistungsdruck, dafür mit viel Spaß 
und Unterstützung.
Ort: Nebenraum der Mehrzweckhalle, 
(Langgasse 91, 55234 Albig); Uhrzeit: 
von 9.45-16.45 Uhr; Anmeldung per 
E-Mail an albiger-chorgemeinschaft@
web.de bis 15.01.2026.
Für die musikalische Gestaltung und 
Verpflegung wird ein Kostenbeitrag er-
hoben. E.Ho.

20 Jahre Sternsinger in Albig
Die Sammelbüchsen der Sternsinger 
waren ganz schön voll. Am 03.01.
waren 21 Mädchen und Jungen bei 
strahlendem Winterwetter mit Schnee 
in Albig unterwegs. Unzählige Ma-
le hatten sie ihr Lied gesungen und 
„20*C+M+B+26, Christus Mansionem 
Benedicat“ über zahllose Türen ge-
schrieben. Das Ergebnis ihres Enga-
gements unter dem Leitwort „Stern-

singen gegen Kinderarbeit – Schule 
statt Fabrik“ in Bangladesch kann sich 
wahrlich sehen lassen. 1.500 Euro 
kamen bei der Sammlung in Albig zu-
sammen, die für benachteiligte Kinder 
in aller Welt bestimmt sind. 
Ein großes Dankeschön an alle Stern-
singer, Begleiter, Helfer und Spender. 
Inzwischen ist das Dreikönigssingen 
die weltweit größte Solidaritätsaktion, 
bei der Kinder sich für Kinder in Not 
engagieren. Si.Re.

Bechenheim

Infos Ihrer Gemeinde

Absage!
Der Förderverein Bechenheim teilt mit, 
dass die Veranstaltung mit Gerd Kan-
negieser am 23.01. wegen Erkrankung 
des Künstlers leider abgesagt werden 
muss. Für die Erstattung bereits ge-
kaufter Karten bitte an die jeweilige 
Vorverkaufsstelle wenden.
Ute Stein, Ortsbürgermeisterin

Sonstiges

Aktionsbündnis FÜR Kinder 
in Deutschland e.V. 
4.660 Euro-Spende in Drogerie-
gutscheinen an die Tafel Alzey

Das Aktionsbündnis FÜR Kinder in 
Deutschland e.V. unterstützt Familien 
mit Kindern, die bei der Tafel Alzey ge-
meldet sind, mit Drogeriegutscheinen 
im Gesamtwert von 4.660 Euro. Grund-
lage sind alle Einnahmen des Kinder-
Weihnachtsmarktes am Alten Forst-
haus im Vorholz, aufgerundet auf 
466 × 10 Euro – für 466 Kinder.
Warum Gutscheine? Sie wirken zweck-
gebunden und sofort: für Windeln, 
Pflege, Hygiene, Baby- und Schul-
artikel. So kommt Hilfe direkt bei den 
Kindern an.
„466 Kinder – 466 Chancen, konkret 
zu entlasten“, sagt Andreas Leibner 
vom Aktionsbündnis. „Wir danken al-
len Engagierten und Besucher/-innen 
des Marktes.“
Über das Aktionsbündnis: Seit 2021 
engagiert sich der gemeinnützige Ver-
ein in Rheinhessen und der Pfalz, um 
Kinder zu schützen, zu stärken und 
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sichtbar zu machen – laut, sichtbar und 
unüberhörbar. Text/Foto: J.Ma. 

Bechtolsheim

Infos Ihrer Gemeinde

Neujahrsempfang 
Liebe Bechtolsheimer Bürger/-innen, 
zu unserem Neujahrsempfang am 
Sonntag, 11. Januar, um 14 Uhr in 
der Musikhalle lade ich Sie, auch im 
Namen der Verwaltung und der  Ge-
meinderatsmitglieder, herzlich ein. Wir 
wollen das Jahr 2025 Revue passieren 
lassen und einen Ausblick auf das Jahr 
2026 geben.
Wir freuen uns auf zahlreiches Er-
scheinen verbunden mit guten Wün-
schen für das Jahr 2026.
Dieter Mann, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Weihnachtliches Konzert 
und gemeinsames  
Weihnachtsliedersingen
Siehe unter Gau-Odernheim.

Bermersheim v. d. H.

Infos Ihrer Gemeinde

Neujahrsempfang 
Die Ortsgemeinde Bermersheim v.d.H. 
wünscht allen Bürgern/-innen ein ge-
sundes und glückliches neues Jahr und 
lädt Sie alle herzlich zum Neujahrsemp-
fang am 11.01. um 11 Uhr in die Ge-
meindehalle Bermersheim v.d.H. ein.
Der Gemeinderat wird über die geplan-
ten Projekte und Vorhaben im neuen 
Jahr informieren. Der Neujahrsemp-
fang soll zudem Gelegenheit zum Aus-
tausch bieten.
Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt 
und bei einem Getränk möchten wir ge-
meinsam auf das Jahr 2026 anstoßen.
Eine rege Teilnahme ist ausdrücklich 
erwünscht, denn nur miteinander kann 
in Bermersheim v.d.H. etwas bewegt 
werden.
Der Gemeinderat freut sich auf Ihr 
Kommen!
Daniela Bauer, 1. Beigeordnete

Sonstiges

Seniorennachmittag
Unser erster Seniorennachmittag im 
neuen Jahr findet am Freitag, 9. Janu-
ar um 15 Uhr im Nebenraum der Ge-
meindehalle statt.
Neben Kaffee und Kuchen freuen wir 
uns mit Ihnen bei einem Gläschen Sekt 
gemeinsam in das neue Jahr zu star-
ten. 
Das Vorbereitungsteam freut sich ei-
nen schönen Nachmittag zusammen 
zu verbringen und hofft auf zahlreiche 
Besucher. A.M.

Biebelnheim

Weihnachtliches Konzert 
und gemeinsames  
Weihnachtsliedersingen
Siehe unter Gau-Odernheim.

Bornheim

Sternsingen
Die Sternsinger sind in Bornheim am 
10. Januar unterwegs und bringen den 
Segen in jedes Haus. Auch am Neu-
jahrsempfang der Ortsgemeinde am 
18. Januar werden sie teilnehmen. Alle 
Kinder, Jugendliche und auch Eltern 
sind herzlich zum Mitmachen eingela-
den. Hierfür kann sich per E-Mail bei 
Markus Schulz (fl.schulzma@t-online.
de) gemeldet werden. Für alle Haus-
halte, die besucht werden möchten, 
liegt eine Listen zum Eintragen in 
Wahners Motoshop aus. L.Sch.

Dintesheim

Seniorentreff
Siehe unter Eppelsheim.

Weihnachtsbaumsammlung 
der Jugendfeuerwehr
Sehr geehrte Bürger/-innen, wie be-
reits in den vergangenen Jahren, wird 
auch in diesem Jahr die Jugendfeuer-
wehr Alzey-Land Süd die Weihnachts-
bäume einsammeln und für Sie ent-
sorgen. 
Wir werden am Samstag, 10. Januar 
ab 10 Uhr in Dintesheim, Eppelsheim, 
Flomborn und Ober-Flörsheim unter-
wegs sein.
Über eine kleine Spende für unsere 
Jugendkameradschaftskasse würden 
wir uns sehr freuen und werden daher 
persönlich bei Ihnen an der Haustür 
vorbeikommen. (Natürlich nur, wenn 
ein Weihnachtsbaum draußen steht!)
Wir freuen uns immer über neue Ka-
meraden in der Jugendfeuerwehr. 
Wenn Interesse besteht, informieren 
wir gerne.
Ihre Jugendfeuerwehr Alzey-Land Süd 
 J.Schw.

Eppelsheim

Weihnachtsbaumsammlung 
der Jugendfeuerwehr
Siehe unter Dintesheim.

Aktion Sternsingen 
An den Wochenenden im Januar wer-
den in Eppelsheim wieder die Stern-
singer unterwegs sein. Da die Gruppe 
aber klein ist, wird sich die Aktion über 
den ganzen Januar erstrecken. Sollten 
sich noch Kinder interessieren dafür, 
dürfen sie sich gerne melden unter der 
unten im Text angegebenen Nummer. 
Dasselbe gilt, wenn sie gerne besucht 
werden möchten von den Sternsin-
gern, z. B wenn wir sie verpasst haben. 
Dann kommt noch jemand von uns zu 
Ihnen und bringt den Segen, und sie 
können noch Ihre Spende abgeben.

Die Aktion ist in diesem Jahr wieder 
für die Kinder, damit bessere Bildung 
möglich ist, am Beispielland Bangla-
desch. Das Motto lautet „Schule statt 
Fabrik“.
Es freuen sich die Sternsinger, Ver-
antwortliche Evelyn Törmer-Schwarz, 
Kontakt 06735 940904. E.T.-S.

Seniorentreff
Am Donnerstag, 15.01. ab 15 Uhr  fin-
det der Seniorentreff im Martin-Luther-
King Haus der Ev. Kirchengemeinde 
Eppelsheim-Dintesheim, Hangen-
Weisheimerstr. 19 statt. V.H.

Erbes-Büdesheim

Sternsinger-Aktion
Am 3. Januar waren 26 Sternsin-
ger gemeinsam mit ihren Begleitern 
in Erbes-Büdesheim unterwegs. Sie 
brachten den Segen in die Häuser 
und haben 3.000 € gesammelt. Das 
ist ein ganz tolles Ergebnis! Mein 
Dank gilt hier nicht nur den Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen, die 
im Schnee unterwegs waren, sondern 
auch allen Bewohnern, die ihre Türen 
für die Sternsinger geöffnet, sie freund-
lich empfangen und Geld gespendet 
haben. Nicht zuletzt geht ein Danke-
schön an das engagierte Küchenteam, 
das uns mit einem leckeren Essen und 
heißem Tee nach der Aktion empfan-
gen hat und allen, die diese Aktion mit 
Sachspenden unterstützt haben.
So konnten wir uns am Nachmittag von 
den Sternsingern verabschieden, die 
mit vielen Süßigkeiten im Gepäck und 
einem Strahlen im Gesicht den Heim-
weg antraten.
Falls wir sie nicht erreicht haben, kön-
nen Sie Geldspenden im Pfarrhaus 
Erbes-Büdesheim abgeben mit dem 
Vermerk „Sternsingen Erbes-Büdes-
heim“, im Carport des Pfarrhofes, in 
der Kirche oder aus der Box in der Ei-
cherwaldstr. 22, können Sie sich dann 
gerne einen Segensaufkleber mitneh-
men.
Die Überweisung einer Geldspende 
ist ebenso möglich: Kath. Kirchen-
gemeinde Erbes-Büdesheim, IBAN: 
DE59 3706 0193 4000 4650 09, BIC:  
GENODED1PAX
Verwendungszweck (unbedingt ange-
ben): Sternsingen Erbes-Büdesheim.
 L.G.

Esselborn

Knutfeuer der FFW 
in Esselborn
Der Förderverein der Freiwilligen Feu-
erwehr Esselborn e.V. möchte sie wie-
der am Samstag, 10. Januar ab 17.30 
Uhr auf dem Sportplatz zur traditionel-
len Weihnachtsbaumverbrennung ein-
laden.
Die abgeschmückten Bäume werden 
morgens ab 9 Uhr vor den Häusern 
eingesammelt. Im Anschluß gibt es 
wieder eine Apres-Knut-Party mit den 
Jungfeuerwehrmännern.
Für entsprechende warme Speisen, 
Glühweine und andere Getränke wird 
bestens gesorgt.
Über ihr Kommen würden wir uns sehr 
freuen.

Für Infos und Fragen stehen wir unter 
01515 7009171 zur Verfügung. M.Fö.

Flomborn

Weihnachtsbaumsammlung 
der Jugendfeuerwehr
Siehe unter Dintesheim.

Seniorencafé 
Am Donnerstag, 15.01. findet das  
monatliche Treffen der Senioren um  
16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
statt. Gemeinsam wollen wir das neue 
Jahr begrüßen. Ch.Bü

Flonheim

Infos Ihrer Gemeinde

Neujahrsempfang 
Die Ortsgemeinde Flonheim lädt herz-
lich zum Neujahrsempfang am Sonn-
tag, 11. Januar, um 16 Uhr in die Adel-
berghalle ein.
Gemeinsam möchten wir das neue 
Jahr begrüßen und auf das blicken, 
was unsere Gemeinde ausmacht: En-
gagement, Zusammenhalt und Ehren-
amt. Im Rahmen des Empfangs wer-
den die Sternsinger begrüßt, ebenso 
werden Bürgerinnen und Bürger für ihr 
besonderes Engagement sowie sport-
liche Leistungen geehrt.
Der Neujahrsempfang wird musika-
lisch umrahmt und bietet Raum für 
Begegnung, Gespräche und einen 
gemeinsamen Ausblick auf das Jahr 
2026. Bei einem Glas Sekt möchten 
wir miteinander auf das neue Jahr an-
stoßen.
Alle Bürger/-innen sind herzlich einge-
laden.
Jörg Thumann, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Sternsingen
Vom 9. bis 11. Januar sind die Stern-
singer wieder in Flonheim und Uffhofen 
unterwegs. Sie bringen den Segens-
gruß zu allen Familien und sammeln 
Spenden für Kinder der ganzen Welt. 
Auch beim Neujahrsempfang der Orts-
gemeinde werden die Sternsinger wie-
der teilnehmen. Alle Kinder, Jugendli-
che und auch Eltern sind herzlich zum 
Mitmachen eingeladen. Hierfür kann 
sich per E-Mail bei Markus Schulz  
(fl.schulzma@t-online.de) gemeldet 
werden. Für alle Haushalte, die be-
sucht werden möchten, liegen Listen 
zum Eintragen in den Flonheimer Ge-

Geburtstag
Erbes-Büdesheim
14.01.1956 
Hildegunde Lang-Martin 70 Jahre

Wir gratulieren

Verbandsgemeinde Alzey-Land
Flonheim
09.01., 19.11 Uhr 
Flonheimer-Carnevalverein 1900 e.V. 
Aktivenversammlung mit  
anschließendem Ordensfest 
Geflügelzuchtverein Flonheim

Veranstaltungen der Kultur- und  
Weinbotschafter/innen finden Sie unter 
www.kultur-und-weinbotschafter- 
rheinhessen.de

Veranstaltungen
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schäften (Bären-Apotheke, Post-Filiale 
und Rhoihesse-Bäcker) aus. L.Sch.

Weihnachtsbaumsammlung
am Samstag, 10.01., ab 09.30 Uhr.  
Die Freiwillige Feuerwehr sammelt wie-
der zusammen mit der Jugendfeuerwehr 
Flonheim die abgeschmückten Tannen-
bäume der Flonheimer Bürger ein.
Eine uns freundlichst zugedachte 
Spende werden wir für die Unterstüt-
zung unserer aktiven Wehr und unserer 
Kinder- und Jugendarbeit verwenden. 
Wir danken Ihnen bereits jetzt recht 
herzlich für Ihre Unterstützung. J.Kö.

Tannenbaumverbrennung
Der FöV und die Feuerwehr Flonheim 
möchten Sie wieder recht herzlich zur 
Tannenbaumverbrennung einladen.
Für das leibliche Wohl ist wie immer 
gesorgt!
P.S.: Glühweintassen sind bitte mitzu-
bringen.
Wann? : 10.01. ab 17 Uhr. Wo? Hin-
ter der Wiesbach-Brücke am Ende der 
Wassergasse. J.Kö.

Framersheim

Winter-Märchen-Lichter-
Wanderung 
für kleine und große Leute
Am Samstag, 10.01., 16.30 Uhr lädt 
die Labyrinthgruppe in Framersheim 
zu einer Lichter-Wanderung auf den 
Hornberg ein. Unterwegs werden Ge-
schichten und Märchen erzählt und 
vorgespielt. Auf dem Labyrinthplatz 
gibt es ein Feuer zum Aufwärmen. 
Treffpunkt: Sport- und Kulturhalle in 
der Wormserstraße. Eintritt: Spende 
für den Labyrinthplatz (www.labyrinth-
framersheim.de) – Anmeldung bis 
08.01. unter 06733 6618.  R.Br.

Freimersheim

Infos Ihrer Gemeinde

Neujahrsempfang
Die Ortsgemeinde lädt herzlich ein 
zum Neujahrsempfang, der am Sonn-
tag, 18. Januar, 11 Uhr, im Bürger-
haus, Flomborner Weg 20, stattfindet. 
In entspannter Atmosphäre wollen wir 
gemeinsam auf das abgelaufene Jahr 
zurückblicken und einen optimistischen 
Blick auf das neue Jahr 2026 wagen. 
Die nächsten zwölf Monate werden 
wieder viele Aufgaben und Herausfor-
derungen für uns bereithalten, die wir 
gemeinsam tatkräftig angehen wollen. 
Im Anschluss an den offiziellen Teil 
ist Gelegenheit, mit einem Glas Sekt 
auf das neue Jahr anzustoßen und 
einem kleinen Imbiss miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Der Eintritt zum 
Neujahrsempfang ist frei.
Thomas Dix, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Knutfeuer
bei der Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr Freimers-
heim-Wahlheim veranstaltet am 10.01. 
ab 18 Uhr wieder das Knutfeuer an der 
Halle Julius in Freimersheim. (Ortsaus-
gang Richtung L401 hinter dem Fried-
hof links).

Gegen 19 Uhr werden dann die Weih-
nachtsbäume verbrannt.
Für Speisen und Getränke ist bestens 
gesorgt.
Die Jugendfeuerwehr und die Akti-
ven unserer Feuerwehr werden am 
Samstag, 10.01. ab 09.30 Uhr alle am 
Straßenrand bereitliegenden und ab-
geschmückten Weihnachtsbäume in 
Freimersheim und Wahlheim einsam-
meln.
Über Ihre Teilnahme an unserer Ver-
anstaltung würden wir uns sehr freuen.
Ihre Feuerwehr Freimersheim-Wahl-
heim Th.Mü.

Gau-Heppenheim

Infos Ihrer Gemeinde

Neujahrsempfang
Liebe Mitbürger/-innen, am Sonntag, 
11. Januar ab 14 Uhr findet für alle 
Bürger/-innen Gau-Heppenheims ein 
Neujahrsempfang in der Turnhalle des 
TuS Gau-Heppenheim statt.
Nach einem Sektempfang möchten wir 
Ihnen einen Jahresrückblick sowie ei-
ne Vorschau auf das Jahr 2026 geben. 
Wie in den vergangenen Jahren wer-
den Sie durch ein kleines Rahmenpro-
gramm mit Musik- und Textbeiträgen 
geführt. 
Des Weiteren werden wieder verdien-
te Bürger unserer Gemeinde für ihre 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit 
geehrt.
Genießen Sie ein paar schöne Stun-
den mit Ihren Mitbürgern/-innen.
Kaffee und Kuchen werden Ihnen kos-
tenfrei gereicht.
Zu dieser Veranstaltung sind Sie alle 
recht herzlich eingeladen.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Er-
scheinen.
Peter Moritz, Ortsbürgermeister

Gau-Odernheim

Infos Ihrer Gemeinde

Neujahrsgruß  
des Bürgermeisters 
Liebe Mitbürger/-innen, zum Beginn 
des Jahres 2026 wünsche ich Ihnen 
allen, auch im Namen der Ortsge-
meinde Gau-Odernheim, Gesundheit, 
Zuversicht und viele positive Momen-
te. Ein neues Jahr liegt vor uns, das 
zahlreiche Chancen bietet, unsere Ge-
meinde weiter gut und zukunftsfähig zu 
entwickeln. Neben den unverzichtba-
ren Aufgaben des Tagesgeschäfts ste-
hen auch bedeutende Projekte an. Ein 
wichtiger Meilenstein ist der Abschluss 
der Erweiterung der Kita „Nach dem 
alten Schloss“. Mit zwei neuen Pavil-
longruppen schaffen wir zusätzliche 
Betreuungsplätze und stärken Gau-
Odernheim als familienfreundliche 
Gemeinde. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist die Modernisierung unserer Infra-
struktur. Der Ausbau der Kirchgasse 
mit Teilen der Turmgasse und der Al-
zeyer Nebenstraße sowie der Straße 
„Am Bahnhof“ wird das Ortsbild, die 
Verkehrssituation und die Lebensqua-
lität nachhaltig verbessern. Erfreulich 
ist, dass die Städtebauförderung in 
diesem Jahr Fahrt aufnimmt. Mit dem 
Ausbau der Kirchgasse startet die erste 
gemeindliche Maßnahme, zugleich be-
ginnen private Förderungen zur Sanie-

rung von Gebäuden im Ortskern. Par-
allel treiben wir die Planung eines Ge-
werbegebietes bei Gau-Köngernheim 
voran, um Arbeitsplätze zu sichern 
und neue Perspektiven zu schaffen. 
Beim Umbau des Sportplatzes bitten 
wir weiterhin um Geduld, da Förderzu-
sagen noch ausstehen. Ein herzliches 
Dankeschön gilt dem Gemeinderat, 
den Beigeordneten, unseren Gemein-
debediensteten und der Verwaltung für 
die engagierte und verlässliche Arbeit. 
Ebenso allen Bürgern/-innen, Vereine, 
Initiativen und Gruppen, die sich mit 
Ideen, Tatkraft und ehrenamtlichem 
Einsatz für Gau-Odernheim einbrin-
gen. Dieses Miteinander ist die große 
Stärke unserer Gemeinde.
Heiner Illing, Ortsbürgermeister

Neujahrsempfang 
der Ortsgemeinde Gau-Odernheim
Gau-Odernheim entwickelt sich weiter-
hin positiv. Wir sind aber auch in der 
glücklichen Lage, auf ein funktionie-
rendes Gemeinwesen zurückgreifen 
zu können. Ich lade Sie ein, am Mitt-
woch, 14. Januar um 19 Uhr in der 
Petersberghalle gemeinsam auf das 
vergangene Jahr zurückzublicken und 
einen Ausblick auf das kommende zu 
wagen. Gemeinsam mit Vertretern aus 
Kirchen, Vereinen, Verbänden, Wirt-
schaft und Politik wollen wir auf die gu-
te Zusammenarbeit und das positive 
Wirken zum Wohle unserer Gemein-
schaft anstoßen und ins Gespräch 
kommen.
Heiner Illing, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Weihnachtsbaum-Aktion
Liebe Bürger/-innen, am kommen-
den Samstag, 10.01., werden ab ca. 
9 Uhr wie alljährlich die Weihnachts-
bäume durch die Jugendfeuerwehr 
Gau-Odernheim mit Unterstützung der 
Aktiven eingesammelt. Bitte stellen Sie 
die Bäume abgeschmückt und recht-
zeitig bereit. Über eine uns zugedachte 
Spende wird sich die Jugendfeuerwehr 
sehr freuen. Ab 16.30 Uhr freuen wir 
uns dann Sie am Feuerwehrgerätehaus 
begrüßen zu dürfen. Wir werden dann 
um ca. 17 Uhr ein kleines Funkenfeuer 
entfachen. Wir freuen uns über Ihren 
Besuch und hoffen mit Ihnen ein paar 
schöne Stunden verbringen zu dürfen. 
Bitte Tassen mitbringen! Für das leib-
liche Wohl ist wie immer gesorgt.
Ihre Feuerwehr Gau-Odernheim Kn.Bu.

Weihnachtliches Konzert 
und gemeinsames  
Weihnachtsliedersingen
Wisst ihr noch, wie es geschehen?
Die Chorgemeinschaft der kath. Kir-
chenchöre St. Rufus, Gau-Odernheim 
und St. Mauritius, Gimbsheim lädt 
herzlich zu einem weihnachtlichen 
Konzert nach Gau-Odernheim in die 
ev. Kirche ein. Am 11. Januar um  
17 Uhr werden unter der Leitung von 
Franz Josef Schefer Choräle von Bach, 
Lahusen, Praetorius, Rutter, Reichardt 
und Schnabel aufgeführt. Das Streich-

quartett Samatoso spielt Instrumental-
musik von Händel und Rutter. Zudem 
werden nochmals gemeinsam Weih-
nachtslieder gesungen.
Der Eintritt ist frei; es werden Spenden 
erbeten. Th.Wa.

Neujahrsgrillen
Der SPD-Ortsverein Gau-Odernheim 
startet ins neue Jahr. Wir laden alle 
Interessierten herzlich zum Neujahrs-
grillen am Sonntag, 11. Januar, ab  
16 Uhr ein. Je nach Wetterlage findet 
die Veranstaltung im Rathaus bzw. auf 
dem Rathausparkplatz statt. 
Wir freuen uns auf euch! I.Me. 

Wohnzimmerkonzerte
Die Wohnzimmerkonzertreihe startet 
2026 mit einem besonders vielfältigen 
Klavierabend am Sonntag, 18. Januar 
um 17 Uhr! Sie können sich gerne di-
rekt anmelden.
Sechs junge Klaviertalente zwischen  
9 und 17 Jahren spannen einen ab-
wechslungsreichen musikalischen Bo-
gen von Bach, Mozart und Beethoven 
über Liszt, Debussy und Rachmaninoff 
bis hin zur klassischen Moderne. 
Weitere Informationen zum Programm: 
https://wohnzimmerkonzerte-rheinhes 
sen.de/.
Spielort: Alzeyer Straße 96 – 55239 
Gau-Odernheim, Eintritt frei, um eine 
angemessene Spende zur Deckung 
der Unkosten wird gebeten! Wegen 
der begrenzten Sitzplätze ist eine vor-
herige Anmeldung erforderlich.
niess_wo_sa@t-online.de, Tel. 06733 
960378. S.N.

Weihnachtliche Klänge 
über Gau-Odernheim

Hoch vom Kirchturm aus erfüllten am 
1. Weihnachtstag festliche Klänge den 
Ort: Das Blasorchester Gau-Odern-
heim setzte auch in diesem Jahr ei-
ne liebgewonnene Tradition fort und 
spielte nach dem Gottesdienst Weih-
nachtslieder für die Bürger/-innen der 
Gemeinde.
Trotz des beschwerlichen Aufstiegs 
mit Instrumenten und Noten nahmen 
die Musiker/-innen den Weg gern auf 
sich. Dieser besondere Ort verleiht den 
bekannten Melodien Jahr für Jahr eine 
ganz eigene Atmosphäre – weit hörbar 
über Dächer und Gassen hinweg und 
sichtbar für viele Menschen im Ort.
Zahlreiche Passanten blieben stehen, 
blickten hinauf zum Kirchturm und 
lauschten den weihnachtlichen Wei-
sen, die das Fest auf besondere Weise 
abrundeten. Das Turmblasen ist seit 

Trockene Räume im Handumdrehen
bei Wasserschäden, Vermeidung von Schimmel  
und Geruch, Bau- und Estrichtrocknung sowie  
mobile Heizungen von 3 – 250 kW

 0 6 1 3 6  7 6 6 5 5 3 3
info@techno-2000.com
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vielen Jahren ein fester Bestandteil des 
Gau-Odernheimer Weihnachtsbrauch-
tums und ein musikalischer Gruß des 
Blasorchesters an die Gemeinde.
Mit ihrem Engagement und ihrer Mu-
sik trugen die Musiker auch in diesem 
Jahr dazu bei, den 1. Weihnachtstag 
feierlich und gemeinschaftlich ausklin-
gen zu lassen. Text: B.Z./Foto: Gü.P. 

Neues Weinbergshäuschen 
in Gau-Köngernheim

Der Bürgerverein Gau-Köngernheim 
hat das einzige in der Gemarkung von 
Gau-Köngernheim stehende Wein-
bergshäuschen neu aufgebaut. Der 
Arbeitsgruppe des Bürgervereins mit 
dem Gemeindearbeiter Dieter Kratz 
sowie den beteiligten Fachfirmen ge-
lang es, nach dem notwendigen Ab-
riss des ca. 100 Jahre alten Hauses, 
den Rohbau in acht Wochen fertig zu 
stellen. 
Großen Anteil daran hatten die Ortsan-
sässigen Fachfirmen Messemer-Bau, 
Ruven Messemer, Dachdecker Denny 
Pusch und Dachdecker Sergey Walter 
von Dachbau Rausch.
Der Bürgerverein bedankt sich für die 
uneigennützige Unterstützung bei den 
Firmen sowie bei unserer Ortsgemein-
de für die Übernahme der Kosten des 
Bauantrags. Ein großes Dankeschön 
geht an Fam. Uwe Hering, die sich für 
den Neubau des Hauses beim Bürger-
verein mit einer Spende von 500 € be-
dankt hat.
Das Projekt „Weinbergshäuschen“ 
wurde von der LAG Rheinhessen mit 
einer Fördersumme von 1000 € unter-
stützt.
Im kommenden Jahr sollen zeitnah die 
restlichen Arbeiten erfolgen. Für Wan-
derer, Radfahrer oder Naturliebhaber 
wird es in seiner Funktion als Schutz- 
und Rasthütte sicher eine attraktive 
Anlaufstation sein. Text/Foto: R.Me.

Mauchenheim

Infos Ihrer Gemeinde

Neujahrsempfang
Die Ortsgemeinde Mauchenheim lädt 
alle Bürger/-innen herzlich zum Neu-
jahrsempfang am Freitag, 9. Januar, 
um 18 Uhr in die Mühlwiesenhalle 
Mauchenheim ein.
Freuen Sie sich auf einen Rückblick 
auf das vergangene Jahr, einen Aus-
blick auf kommende Projekte sowie 
ein abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm mit Beiträgen der Kita-Kinder, 
des Musikvereins Mauchenheim und 
des Gardeballetts. Zudem werden en-
gagierte Bürger/-innen für ihr besonde-
res ehrenamtliches Wirken geehrt.
Im Anschluss besteht Gelegenheit zu 
persönlichen Gesprächen in geselliger 
Runde.
Die Ortsgemeinde freut sich auf Ihr 
Kommen.
Anke Böll, Ortsbürgermeisterin

Nack

Mittwochs-Treff
Der nächste Mittwochs-Treff findet am 
14. Januar (immer am 2. Mittwoch im 
Monat) statt. Alle Nacker Bürger sind 
herzlich ins Vereinsheim des TuS ein-
geladen. Ob alleine oder mit Familie, 
Freunden, Jung oder Alt, egal, wer 
Lust und Laune hat zum Reden, La-
chen oder Spielen, der kommt um 14 
Uhr zum Vereinsheim des TuS. Dort 
gibt es auch Kaffee, Kuchen und Ge-
tränke zum kleinen Preis. Wir freuen 
uns auf euch! M.D.-B.

Ober-Flörsheim

Weihnachtsbaumsammlung 
der Jugendfeuerwehr
Siehe unter Dintesheim.

MittwochTreff
Der letzte MittwochTreff in diesem Jahr 
stand ganz im Zeichen von Advent 
und Weihnachten. Im proppen vollen 
Saal warteten Christstollen, Plätzchen 

und duftender Kaffee auf die Gäste. 
Gabriele Gerlach rief nach ihrer Be-
grüßung in ihrem Rückblick auf das 
zu Ende gehende Jahr die jeweiligen 
monatlichen Treffen mit individuellen 
Programmen in Erinnerung. Gleich-
zeitig bat sie um Themenvorschläge 
für das nächste Jahr, denn eine halbe 
Stunde mit interessanten Vorträgen 
ist immer eine Bereicherung. Nach ei-
nigen Musikstücken, gespielt auf der 
Querflöte von Sabrina Gerlach gab es 
zur Überraschung aller noch schöne 
Weihnachtsgeschenke. Mit gemein-
sam gesungenen Adventsliedern und 
guten Plaudereien klang der Nachmit-
tag harmonisch aus. Das nächste Tref-
fen ist dann am 28. Januar mit einem 
kleinen Neujahrsschluck. 
Das Veranstaltungsteam der Ortsge-
meinde wird wieder über diesen Weg 
rechtzeitig einladen. W.G.

Offenheim

Infos Ihrer Gemeinde

Neujahrsempfang
Der Neujahrsempfang der Ortsge-
meinde Offenheim findet am Dienstag,  
13. Januar, um 18 Uhr in der Gemein-
dehalle statt. 
Die Bürger/-innen sind hierzu recht 
herzlich eingeladen. 
Karl-Heinz Knecht, 1. Beigeordneter

Sonstiges

Sternsinger kommen
Am Samstag, 17. Januar, werden die 
Sternsinger wieder in Offenheim unter-
wegs sein, um den Segen der Hl. Drei 
Könige zu verbreiten. Das Motto 2026 
lautet „Schule statt Fabrik – Stern-
singen gegen Kinderarbeit“. In Bang-
ladesch ist nach wie vor Kinderarbeit 
ein großes Thema. Ca. 1,8 Mio. Kinder 
und Jugendliche müssen größtenteils 
unter gesundheitsschädlichen und 
ausbeuterischen Bedingungen arbei-
ten. Die Partnerorganisationen der 
Sternsinger machen sich dafür stark, 
dass die Kinder Schulen besuchen 
können und aus diesen Arbeitsverhält-
nissen befreit werden.
Wie jedes Jahr freut sich unsere Stern-
singeraktion über alle Mitstreiter ab  
4 Jahren und Betreuer, die Lust haben, 
sich für die gute Sache zu engagie-
ren. Auch dieses Mal stehen Verene 
Arm (Tel. 0151 46155179) und Maria 
Hartmann (Tel. 0162 7445570) als An-
sprechpartnerinnen gerne – auch per 
WhatsApp – zur Verfügung. Per E-Mail 
sind wir unter sternsinger-offenheim@
gmx.de erreichbar.
Wir freuen uns auf euch und die Ak-
tion!  Ma.Ha.

Wahlheim

Infos Ihrer Gemeinde

Neujahrsempfang 
der Gemeinde Wahlheim
Die Gemeinde Wahlheim lädt ihre Bür-
ger/-innen zum Neujahrsempfang am 
11.01. ab 11 Uhr in die KiTa „Ketten-
heimer Grund“ in Wahlheim ein. Bei 
Getränken, Brezeln und netten Ge-
sprächen wollen wir gemeinsam das 
neue Jahr begrüßen. Zudem können 

Interessierte einen Blick in die 2025 
umfassend sanierte KiTa werfen. 
Jan Bennewitz, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Knutfeuer
bei der Feuerwehr
Siehe unter Freimersheim.

Absage Bürgertreff 
Wegen der aktuellen winterlichen Wet-
terlage hat das Team vom Bürgertreff 
entschieden, das erste geplante Teffen 
im neuen Jahr abzusagen.
Das Treffen war geplant am 14. Januar 
12.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in 
Wahlheim.
Bitte haben Sie Verständnis für diese 
Maßnahme, es ist zu unser aller Si-
cherheit.
Das Team vom Bürgertreff F.-J.M.

Alzey-Stadt

Tage der offenen Tür 
am Gymnasium am  
Römerkastell Alzey
Das Gymnasium am Römerkastell Al-
zey öffnet seine Türen für alle interes-
sierten Kinder und Eltern am Freitag, 
16.01., von 14-17.30 Uhr sowie am 
Samstag, 17.01., von 9-12.30 Uhr. Los 
geht es an beiden Tagen mit einer Be-
grüßungsveranstaltung in der Mensa 
des Gymnasiums, Frankenstraße 12. 
Ein gemeinsamer Rundgang „Röka 
Walk an Talk“ in beiden Schulhäusern 
bietet informative Einblicke in unser 
Schulleben. Außerdem dürfen die Kin-
der gemeinsam mit ihren Eltern Röka-
Unterricht live erleben und ihre neuen 
Lehrkräfte an zahlreichen Erlebnis- 
und Mitmachstationen kennenlernen.
Rückfragen telefonisch unter 06731 
4948680 oder per E-Mail an kontakt-bl 
@roeka-az.de.
Besuchen Sie uns auch gerne auf 
unserer Homepage: www.roeka-az.de.
 B.Sch.

Sprechstunde für Menschen 
mit Gedächtnis- und  
Orientierungsstörungen 
Mehrgenerationenhaus/ 
Haus der Familie Alzey
Die kostenfreie Sprechstunde am Don-
nerstag, 29.01., um 15 Uhr bietet Ge-
legenheit zu einem entlastenden Ge-
spräch, sozialrechtliche Beratung, so-
wie allgemeine Informationen rund um 
Diagnostik, Behandlungseinrichtungen 
und Betreuungsmöglichkeiten. 
In der individuellen Sprechstunde er-
halten Menschen mit Gedächtnis-und 
Orientierungsstörungen & deren An-
gehörige sozialrechtliche Beratung.All-
gemeine Informationen rund um Dia-
gnostik, Behandlungseinrichtungen, 
Betreuungsmöglichkeiten sowie Tipps 
zum Umgang mit Demenz, Orientie-
rungshilfen, technischen Hilfsmitteln 
und Wohnraumanpassung werden 
vermittelt.
Ebenso bietet die Sprechstunde die 
Möglichkeit, ein entlastendes Ge-
spräch zu führen und im Austausch 
individuelle Themen und Anliegen zu 
klären.
Die nächste Sprechstunde findet am 
Donnerstag, 12. Februar, von 15-
16 Uhr im Mehrgenerationenhaus, 
Schlossgasse 13, in Alzey statt. Ein 

95. Geburtstag in Lonsheim
Mit offenen Augen 
durch die Welt zu 
gehen, das ist das 
Lebensmotto von 
Heinrich Jacobs. 
Es hält ihn ebenso 
jung wie die Arbeit 
im Weinberg, der 
der rüstige Jubilar 
bis heute nachgeht. 
Als ältester männ-
licher Mitbürger 
Lonsheims ist er 
ein gern gesehener 
Gast bei Festen 
und Feiern im Ort. Viele Jahre war Heinrich Jacobs aktives Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr. Zunächst arbeitete er in der Landwirtschaft, später 
war er als Vermessungsgehilfe tätig. Aus der Ehe mit seiner inzwischen 
verstorbenen Frau gingen fünf Kinder hervor, sie schenkten ihm sechs En-
kel und sechs Urenkel. Zum Geburtstag gratulierten der VG-Beigeordnete 
Dieter Mann und Ortsbürgermeister Harald Denne. Text/Foto: Be.Ra.
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barrierefreier Zugang und entspre-
chendes WC sind vorhanden.
Anmeldung ist erforderlich: telefonisch 
unter 06731 9009399 (bitte AB nutzen) 
oder per E-Mail an mgh-alzey.rhein 
hessen@regionale-diakonie.de.
Ab 12.01. sind wir gerne wieder per-
sönlich, im MGH, für Sie da.
Weitere Termine im ersten Halb-
jahr 2025 jeweils donnerstags um 
15 Uhr am 26.02./. 26.03./ 23.04./ 
28.05./25.06.
Nähere Infos auch bei Bettina Koch, 
Dipl.-Sozialpädagogin der RFK Alzey, 
E-Mail: B.KOCH@rfk.landeskranken-
haus.de, Tel. 06731 50-1468. U.J.-D.

Sonstiges

Bürgersprechstunde 
von MdB Jan Metzler
Der Bundestagsabgeordnete Jan 
Metzler lädt zu seiner nächsten Bür-
gersprechstunde ein. Diese findet statt 
am Mittwoch, 7. Januar, von 14-16 
Uhr im Bürgerbüro in Alzey, in der St.- 
Georgen-Straße 50.
Eine Voranmeldung ist notwendig  
unter Tel. 030 22772179. J.Ko.

Landsenioren Rheinhessen 
laden ein
Wir haben am Dienstag, 13. Januar 
um 14 Uhr die nächste Veranstaltung 
geplant.
Frau Simone Bopp von der Ländlichen 
Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz 
spricht über das Thema: „Einsamkeit – 
Gründe, Ursachen und Folgen“.
Die Veranstaltung findet wie gewohnt 
im Bürgersaal der Sporthalle, Albert-
Schweitzer-Straße 1, in 55234 Eppels-
heim statt.
Anmeldung bitte am Donnerstag,  
8. Januar bei Herrn Dieter Frank, Tel. 
06731 42541. R.Kai.

Einblick in die Welt der 
Steuern
Für Schüler/-innen, die sich über mög-
liche Ausbildungs- und Berufswege 
nach ihrem Schulabschluss informie-
ren wollen, vermittelt die Steuerverwal-
tung Rheinland-Pfalz am 13. Januar 
um 17 Uhr, online einen Blick in die 
Welt der Steuern und auf die Karriere-
perspektiven in der Steuerverwaltung.
Im Rahmen eines Online-Meetings 
erklären junge Mitarbeiter/-innen der 
Steuerverwaltung Themen wie, „War-
um gibt es Steuern?“, „Wie hoch sind 
die Steuereinnahmen?“ und „Wo kom-
me ich in meinem Alltag mit Steuern in 
Berührung?“ 
Außerdem werden die vielfältigen Auf-
gaben und Karrieremöglichkeiten in 
der Steuerverwaltung, z. B. im Innen- 
und Außendienst eines Finanzamts, 
sowie der Ablauf und die Vorausset-
zungen der Ausbildung und des dualen 
Studiums vorgestellt. Nicht zuletzt gibt 
es auch hilfreiche Tipps für die Gestal-
tung einer überzeugenden Bewerbung. 
Die Veranstaltung richtet sich an inter-
essierte Schüler/-innen, die die mittlere 
Reife oder das Abitur anstreben. 
Sie können sich ab sofort per E-Mail 
oder telefonisch anmelden: ausbil 
dung@lfst.fin-rlp.de oder Tel. 0261 
493236500.
Das Seminar wird als ZOOM-Meeting 
durchgeführt. Weitere Informationen 

sind auf der Website des Landesamtes 
für Steuern: karriere.finanzamt.rlp.de 
unter der Rubrik „Praktikum im Finanz-
amt & mehr“ und auf Instagram unter 
karriere.finanzamt zu finden. H.-P.M.

Mitmachen bei der  
NABU-Vogelzählung 
„Stunde der Wintervögel“ 

Vom 9. bis 11. Januar findet zum  
16. Mal die bundesweite „Stunde der 
Wintervögel“ statt und auch der NABU 
in Rheinhessen ruft zur Teilnahme auf.
„Im vergangenen Januar haben 
deutschlandweit 122000 Menschen 
mitgezählt, was uns sehr freut und 
auch für 2026 auf viele Teilnehmer hof-
fen lässt“, sagt Rainer Michalski von 
der NABU Regionalstelle Rheinhes-
sen-Nahe. 2025 lagen auf den ersten 
drei Plätzen Haussperling, Kohlmeise 
und Blaumeise. Es folgten Amsel und 
Feldsperling. „Aufgrund des reichen 
Angebotes an Waldfrüchten und des 
milden Winters, der gefiederte Gäs-
te aus Nordeuropa zum Bleiben ani-
mierte, war die Zahl der beobachteten 
Vögel jedoch geringer als in den Vor-
jahren“, berichtet der Naturschützer. 
„Wir sind gespannt, wie es 2026 wei-
tergeht.“
Wer mitmachen möchte, beobachtet 
eine Stunde lang die Vögel am Futter-
häuschen, im Garten, auf dem Balkon 
oder im Park und meldet die Ergeb-
nisse dem NABU. Von einem ruhigen 
Beobachtungsplatz aus wird von jeder 
Art die höchste Anzahl Vögel notiert, 
die im Lauf einer Stunde gleichzeitig zu 
sehen ist. Die Beobachtungen können 
unter www.stundederwintervoegel.de 
oder über die kostenlose NABU-App 
„Vogelwelt“ bis 19. Januar gemeldet 
werden.  Text: Ra.Mi./Foto: Ky.B.

Erst der Kurs  
und dann der Hund 
Kombiangebot der Kreisvolks-
hochschule Alzey-Worms und 
eines regionalen Tierheims
So der Titel des Kombi-Seminars, das 
auch im neuen Jahr erneut angebo-
ten wird. Beginn ist am Donnerstag, 
15.01. um 19.30 Uhr in der Kreis-
volkshochschule Alzey-Worms, Gus-
tav-Heinemann-Schulzentrum, Raum 
123 (1.OG), Dr.-Georg-Durst-Straße 
23, 55232 Alzey. Der Kurs umfasst 
insgesamt 4 Theorieabende, jeweils 
mittwochs von 19.30-21 Uhr mit einem 
geplanten abschließenden Praxisun-

terricht in einem regionalen Tierheim. 
Neben umfassenden Grundkennt-
nissen zur Hundehaltung erhalten die 
Seminarteilnehmer/-innen über das 
Kennenlernen und Führen ausgewähl-
ter Tierheimhunde an der Leine einen 
ersten praktischen Einblick im Umgang 
mit Hunden. Ziel des Seminars ist es, 
angehende und interessierte Hunde-
halter bei der Wahl eines passenden 
Hundes zu unterstützen und ihnen so 
einen verständnisvollen Umgang mit 
dem Vierbeiner zu ermöglichen. Der 
Kurs eignet sich außerdem zu Vorbe-
reitung auf die theoretische Prüfung 
des sogenannten Hundeführerscheins. 
https://www.sitzplatzfuss.net/hun 
def%C3%BChrerschein/. 
Anfragen und Anmeldungen nimmt die 
Kreisvolkshochschule Alzey-Worms 
unter der Tel.-Nr. 06731 4086740 oder 
per E-Mail: kvhs@alzey-worms.de ent-
gegen. St.Wei.

Frist für Umtausch  
bestimmter Kartenführer-
scheine endet bald
Noch Zeit bis zum 19. Januar
Wie die Führerscheinstelle der Kreis-
verwaltung Alzey-Worms mitteilt, müs-
sen bis spätestens 19. Januar alle 
Kartenführerscheine ohne Ablaufda-
tum, die in den Jahren 1999 bis 2001 
ausgestellt wurden, umgetauscht wer-
den. Ziel ist es, Führerscheine künftig 
EU-weit einheitlich und fälschungs-
sicher zu gestalten. Grundlage hier-
für ist die EU-Richtlinie 2006/126/EG. 
Eine Ausnahme gilt für Personen, die 
vor dem 1. Januar 1953 geboren sind. 
Sie müssen ihren Führerschein, egal 
ob Papier- oder Scheckkartenführer-
schein, erst bis zum 19. Januar 2033 
umtauschen.
Um den Aufwand für die Bürger/-in-
nen möglichst gering zu halten, kann 
der Antrag auf Führerscheinumtausch 
ausgedruckt, ausgefüllt und zusam-
men mit den erforderlichen Unterlagen 
per Post an die Führerscheinstelle ge-
sendet, in den Hausbriefkasten der 
Kreisverwaltung eingeworfen oder bei 
der jeweiligen Verbandsgemeindever-
waltung abgegeben werden. Eine On-
line-Übermittlung des Antrags ist der-
zeit noch nicht möglich.
Das Antragsformular steht auf der In-
ternetseite der Kreisverwaltung unter 
E-Services-Downloads zur Verfügung. 
Die Terminvergabe bei der Führer-
scheinstelle erfolgt weiterhin online 
unter https://termine-reservieren.de/
termine/alzey-worms/. An.Wei.

 – ANZEIGE –
ZDF und Landtag –  
MdL Heiner Illing lädt ein
Besuchen Sie Europas größte Sende-
anstalt in Mainz und die „Herzkammer 
der Demokratie“ auf Einladung des 
Landtagsabgeordneten Heiner Illing 
am Donnerstag, 29. Januar 2026.
Vormittags blicken Sie auf dem Ler-
chenberg hinter die Kulissen der span-

nenden Welt der Medien und sind zu 
einem Mittagessen eingeladen.
Am Nachmittag werden Sie im Landtag 
Rheinland-Pfalz nach einer Einführung 
von der Besuchertribüne aus an der 
Plenarsitzung teilnehmen und im An-
schluss Zeit für einen gemeinsamen 
Austausch haben. 
Die Fahrt erfolgt bequem in einem Rei-
sebus ab Alzey und wird begleitet.
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie 
sich an mein Bürgerbüro in Alzey Tel: 
06731 498-150, E-Mail: MdL@Heiner-
Illing.de.  H.I.
 (kostenpfl. Text)

Mit einem Klick  
zur Jugendberufsagentur
Mitarbeitende aus der Jugendhilfe der 
Kreisverwaltung Alzey-Worms, der 
Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
Mainz und dem Beratungsteam für 
junge Menschen des Jobcenters Al-
zey-Worms arbeiten im Rahmen der 
Kooperation Jugendberufsagentur 
(JBA) bereits als eingespieltes Team 
zusammen. Die JBA ist Anlaufstelle für 
junge Menschen unter 25 Jahren im 
Landkreis und wurde ge-gründet, um 
sie in ihrer persönlichen, sozialen und 
beruflichen Entwicklung bis hin zur ge-
sellschaftlichen und beruflichen Integ-
ration zu beraten, zu unterstützen und 
zu stärken.
„Im Oktober waren im Landkreis Al-
zey-Worms 365 Jugendliche unter 25 
Jahren arbeitslos gemeldet, die Hälfte 
davon in der Grundsicherung“, erklärt 
die Geschäftsführerin des Jobcenters 
Alzey-Worms. „Wir wollen ihnen, aber 
auch Schüler/-innen ein lokales An-
gebot machen, um sie beim Eintritt 
ins Berufsleben zu begleiten oder da-
bei helfen, wenn vielleicht persönliche 
‚Baustellen‘ diesen Weg erschweren.“
Um auch digital sichtbar zu sein, wurde 
eine gemeinsame Homepage gestal-
tet: Unter www.jugendberufsagentur-
alzey-worms.de finden Ratsuchende 
Infos zur JBA und wie man an einen 
Beratungstermin kommt. Auch über 
Veranstaltungen im nahen Umkreis 
können sich Interessierte hier schlau 
machen.
„Dass es auf den Seiten bunt und 
freundlich zugeht, soll unterstreichen, 
dass wir kein ‚Amt‘ sind, vor dem man 
sich irgendwie fürchten muss“, so der 
Teamleiter der Berufsberatung Alzey-
Worms. „Unser Motto ist vielmehr: Sei 
clever und hol dir – wohlgemerkt auch 
völlig kostenlos – Tipps von den Profis!“ 
 Ra.Kl.

Falsche Vertragslaufzeiten 
bei Glasfaseranschlüssen
VZ bietet einen Musterbrief 
Die Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz empfiehlt Verbraucher/-innen, die 
Vertragslaufzeiten ihrer Glasfaserver-
träge zu prüfen. Einige Anbieter legen 
den Beginn der maximal zulässigen 
24-monatigen Mindestlaufzeit nicht auf 
das Datum des Vertragsabschlusses, 
sondern erst auf den Zeitpunkt der tat-

Zu Lebzeiten
Vorsorgen möglich
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sächlichen Freischaltung des Glasfa-
seranschlusses. Im ungünstigsten Fall 
kann sich der Vertrag um Monate oder 
gar Jahre verlängern.
Grundsätzlich gelten folgende gesetz-
liche Regelungen:
–  Maximale Laufzeit: Die gesetz-

liche Mindestvertragslaufzeit für 
Telekommunikationsverträge darf 
zwei Jahre (24 Monate) nicht über-
schreiten.

–  Beginn der Laufzeit: Die Mindest-
vertragslaufzeit muss mit dem Tag 
des Vertragsabschlusses begin-
nen.

–  Kündigungsfrist: Verträge mit einer 
anfänglichen Mindestlaufzeit von 
bis zu 24 Monaten können danach 
monatlich gekündigt werden.

Verbraucher/-innen sollten daher im 
Kundenportal des Anbieters oder auf 
einer monatlichen Rechnung genau 
prüfen, welche Daten angegeben sind. 
Schon seit 2017 muss auf der monat-
lichen Rechnung angegeben werden, 
wann die Vertragslaufzeit begann, 
wann sie endet und bis zu welchem 
Datum eine Kündigung beim Anbieter 
eingegangen sein muss.
In der Regel beginnt die Mindestver-
tragslaufzeit mit dem Erhalt der Auf-
tragsbestätigung. Dies wird auch vom 
Hanseatisches Oberlandesgericht, 
Urteil vom 19.12.2024, Az.: 10 UKI 
1/24 so gesehen, wobei die Entschei-
dung noch nicht rechtskräftig ist. Viele 
Anbieter geben in den Rechnungen 
dann das Datum der Aktivierung des 
Anschlusses an und nutzen so die Un-
wissenheit ihrer Kunden/-innen aus.
Für den Fall, dass ein falsches Datum 
hinterlegt ist, bietet die Verbraucher-
zentrale einen kostenlosen Musterbrief 
an, der unter https://www.verbraucher-
zentrale-rlp.de/node/114160 herunter-
geladen werden kann.
Sollte sich der Anbieter dennoch wei-
gern, die Daten zu korrigieren, so kön-
nen sich Verbraucher/-innen und Ver-
braucher per E-Mail unter glasfaser@
vz-rlp.de melden.
Hintergrund Glasfaserausbau
Eine schnelle Internetverbindung ist 
heute wichtiger denn je. Herkömmliche 
Internetanschlüsse, beispielsweise 
über VDSL- oder das Kabelnetz, kom-
men oft an ihre Kapazitätsgrenzen. 
Glasfaser-Anschlüsse sind zukunftssi-
cher. Doch die Glasfaserkabel müssen 
als neuer Anschluss - ähnlich wie beim 
Wasser- oder Gasanschluss – zuerst 
in die Häuser verlegt werden. Wer die 
Möglichkeit hat, sich einen Glasfaser-
anschluss in die Wohnung legen zu 
lassen, sollte zugreifen.

Ausführliche Informationen sowie Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen 
rund um Glasfaseranschlüsse finden 
Interessierte auf der Internetseite 
der Verbraucherzentrale unter www.
verbraucherzentrale-rlp.de/glasfaser.
 VZ-RLP 

Genug Betrug
Sicher durch den Notfall – So findet 
man vertrauenswürdige Handwerker 
an Wochenenden & Feiertagen
Wenn der Schlüssel innen steckt, der 
Abfluss überläuft, die Heizung streikt 
oder aus der Dusche nur eiskaltes 
Wasser kommt – Notfälle kennen kei-
ne Geschäftszeiten. Unseriöse Not-
dienste nutzen solche Situationen aus 
und verlangen überhöhte Preise.
Verbraucher/-innen, die am Wochen-
ende oder an Feiertagen dringend ei-
nen Handwerks-Notdienst benötigen, 
erleben immer wieder unangenehme 
Überraschungen: Statt eines echten 
lokalen Handwerkers kommt häufig 
jemand von weit her, ohne das nötige 
Know-How, das notwendige Werkzeug 
oder passende Ersatzteile.
Oft werden die Zahlungen in bar ver-
langt, und in einigen Fällen werden 
Verbraucher/-innen sogar unter Druck 
gesetzt, um sofort zu bezahlen. In der 
Notlage zahlen viele horrende Preise, 
weil unseriöse Firmen genau diese 
Stresssituation ausnutzen.
Das Landeskriminalamt und die Ver-
braucherzentrale geben Tipps, wie 
man sich proaktiv vor unseriösen Not-
diensten schützt und präventiv han-
deln kann:
Was kann vorbeugend getan werden?
1.  Lokale Anbieter langfristig aus-

wählen 
  Am besten recherchiert man schon 

vor einem Notfall nach regionalen 
Handwerksbetrieben, die außer-
halb der normalen Geschäftszeiten 
arbeiten und transparente Preise 
bieten. Ein solcher Dienstleister in 
der Nähe kann schneller reagieren 
und ist oft vertrauenswürdiger und 
günstiger.

2.  Kontaktinformationen griffbereit 
halten

  Die Nummer des ausgewählten 
Notdienstes sollte man im Handy 
speichern, im Portemonnaie aufbe-
wahren oder an einer verlässlichen 
Stelle hinterlassen (z. B. unter der 
Fußmatte).

3. Zweitschlüssel-Plan erstellen
  Es empfiehlt sich einen Ersatz-

schlüssel in der Nähe zu deponie-
ren – beispielsweise bei Nachbarn, 

Freunden/-innen oder Familienan-
gehörigen. So umgeht man über-
teuerte Schlüsseldienste, wenn die 
Tür schlicht zugezogen wurde.

Worauf sollte ich im Notfall beson-
ders achten?
1.  Telefonische Kostenschätzung 

verlangen
  Schon beim Anruf sollte man klä-

ren, wie weit der Monteur anreisen 
muss und welche Kosten – inklusi-
ve Zuschläge für Nacht, Wochen-
ende oder Feiertage – anfallen 
werden und ob ein Festpreis mög-
lich ist.

2. Unternehmensangaben prüfen 
  Seriöse Firmen haben ein voll-

ständiges Impressum mit Adres-
se, Rechtsform, Umsatzsteuer-ID 
etc. Fehlen solche Angaben, ist 
Vorsicht geboten. Auch auf meh-
rere Webseiten mit identischem 
Namen, aber unterschiedlichen 
Ortsangaben sollte man achten. 
Das deutet häufig darauf hin, dass 
es sich um unseriöse Vermittler 
handelt, die möglicherweise keine 
lokalen Handwerker im Einsatz 
haben, sondern nur die Dienste 
vermitteln, um hohe Gebühren in 
Rechnung zu stellen.

3.  Auf Rechnung bestehen – nicht 
unter Druck auf Barzahlung ein-
gehen

  Seriöse Unternehmen erstellen 
eine detaillierte Rechnung und bit-
ten Kundinnen und Kunden nicht 
voreilig darum, ohne Prüfung der 
Rechnung bar oder mit Karte direkt 
vor Ort zu zahlen.

4. Selbstsicher und bestimmt bleiben
  Nicht einschüchtern lassen. Wenn 

man sich bedroht fühlt: Polizei ru-
fen unter der 110 rufen. Im Zweifel 
Nachbarn hinzuziehen, die Zeu-
gen/-innen sein können. VZ-RLP 

Ofenführerschein wird 
gut angenommen
Kostenloses Online-Training 
reduziert Schadstoffausstoß in 
Alzey-Worms
Mit der Aktion „Ofenführerschein“ will 
der Landkreis Alzey-Worms die Luft-
verschmutzung vor Ort aktiv verrin-
gern. 
Hierfür bietet der Kreis heimischen 
Hausbesitzern und Mietern, die einen 
Holzofen oder Kamin nutzen, einen 
kostenlosen Gutschein für den Besuch 
der Online-Trainingsplattform Ofen-
akademie.de an.

Der Landkreis Alzey-Worms hat be-
reits 345 Gutscheinen für den Ofen-
führerschein an interessierte Bürger/-
innen ausgegeben. Diese konnten ein 
Online-Training für eine effizientere 
Bedienung ihrer Holzöfen absolvieren.
Das richtige Heizen mit Holz schont 
die Umwelt, aber auch den Geldbeutel. 
Denn der Brennstoffbedarf wird beim 
optimalen Betrieb des Ofens reduziert. 
Zudem wird sich die Schadstoffbelas-
tung der Luft durch Holzöfen im Land-
kreis verringern. Derzeit stehen noch 
155 kostenlose Teilnahmeplätze zur 
Verfügung.
Interessierte können sich unter www.
ofenakademie.de/alzey-worms regist-
rieren. Die Anmeldung erfolgt unkom-
pliziert über E-Mail. Das Online-Trai-
ning kann jederzeit gestartet, unterbro-
chen und später fortgesetzt werden.
 Ra.Kl.
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Die Nachrichtenblätter mit den amtlichen Nachrichten und 
redaktionellen Beiträgen aus den Verbandsgemeinden 
Alzey-Land, Nieder-Olm und Wörrstadt sind der optimale 
Werbeträger für die Kunden vor Ihrer Haustür.

Woche für Woche erreichen Sie über 42.000 Haushalte

Hauptstraße 10 . 55288 Armsheim. Telefon 06734 24197-0
anzeigen@oppenheimer-druckhaus.de

Ihre Adresse für erfolgreiche Werbung

Werben Sie, wo Ihre 
Kunden zuhause sind

Die Nachrichtenblätter im Herzen Rheinhessens
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K L E I N A N Z E I G E N M A R K T
Telefon 06734 24197-0 · kleinanzeigen@oppenheimer-druckhaus.de

Zur korrekten Bearbeitung Ihrer Aufträge benötigen wir immer Ihre vollständige Anschrift und Bankverbindung ! Außer bei Barzahlung. 
Ohne diese Angaben können wir Ihren Auftrag nicht bearbeiten!

Der Zusatz „(gew.)” hinter einer Telefonnummer 
weist darauf hin, dass es sich hier um die Anzeige 
eines Gewerbetreibenden handelt.

Chiffre-Annoncen
Wie antworte ich auf eine  

Chiffre-Annonce? 
Die Chiffre-Nr. finden Sie in der 

Klammer am Ende der Annonce.
Senden Sie Ihr Schreiben an:  

Oppenheimer Druckhaus GmbH, 
Chiffre- Nr. ... 

Hauptstraße 10 
55288 Armsheim

Wir leiten Ihre Briefe weiter.IMMOBILIEN AUS GUTER HAND SEIT 1985 

BAYER
IMMOBILIEN GMBH

Sie möchten verkaufen?
Was können Sie von  

uns erwarten?
•  Exakte Marktwerteinschätzung 

Ihrer Immobilie!
•  Sichere Abwicklung und  

Diskretion!

Tel.: 06131 53044
www.immobilien-bayer.de 

IHR 
REGIONALER 

PARTNER 
FÜR  

SOLARENERGIE,
WÄRMEPUMPEN

UND  
INSTALLATION

Ihr Solarpartner in Wörrstadt
06732 608 9999

Flohmarkt
Jeden Samstag 7-13 Uhr
Uni Mainz P am Dalheimer Weg.
www.mp-maerkte.de

Wir helfen bei Verkauf und
Vermietung Ihrer Immobilie!
Rosenbrock Immobilien

  06732 9489194 (gew.)
  0173 6584421

www.rosenbrock-immobilien.de

KurierfahrerIn (m/w/d) auf
Mini-Job-Basis gesucht
(Verdienst ca. 190,- €) wohnhaft in Alzey
für die tägliche Beförderung von Akten und
interner Hauspost. Voraussetzung: Fahr-
erlaubnis Klasse B, Fahrpraxis, polizei-
liches Führungszeugnis (kann nachge-
reicht werden). Firmenfahrzeug: eigener
PKW, Arbeitszeiten: Mo-Fr 08:45 - 09:55
Uhr im 14-tägigen Wechsel.
Bewerbungen per E-Mail an:
personal@mkd-kurier.de
oder telefonisch unter:

 02421 496969. (gew.)

Wir kaufen Ihr Auto!
Vergleichen Sie selbst und lassen Sie sich
von uns ein unverbindliches Angebot ma-
chen!
Autofixx Kfz-Handels GmbH
Robert-Bosch-Str. 28a
55232 Alzey

 06731 9008935
info@autofixx-gmbh.de (gew.)

Verkaufe 1 Duschwand, klar,
180 hoch, 80 breit, 1 Duschwandaufsatz
für eine Badewanne, klar, 140 cm hoch
und 3 Flügel je 38 cm, beide Duschwände
aus Chrom.  06732 935240

Felz Karosserie & Lack GmbH
Wir kümmern uns um alles. Sie hatten
einen Unfall mit Ihrem PKW? Wir reparie-
ren Ihr Auto und verpassen ihm auch
wieder neuen Glanz. Ersatzfahrzeug,
Gutachten, Verkehrsanwalt.
Wörrstadt   06732-961924 (gew.)

Suche gute Kleidung,
gute Schuhe, Bücher, CDs, DVDs, Haus-
halts- und Flohmarktartikel für Gemeindear-
beit und soziale Zwecke als Spende gegen
Abholung.  0177 4210451

Suche Ackerland
und Weinberge zum Kaufen oder Pachten
in VG Wörrstadt.  0157 56993451

ETW Ober-Olm, 3 ZKBB,
94 m², zentr. Lage, Weitsicht-Südbalkon,
TL-Bad, G-WC, PKW-Stellplatz, Keller,
112 kWh/(m² a) Erdgas, sofort frei. Privat-
verkauf ohne Makler, VHB 269.000,- €.
E-Mail: wohnung-ober-olm@t-online.de

Suche Akkordarbeit
im Weinberg schneiden usw. mit Erfah-
rung.  0178 1619805

Wir suchen
für unseren 10-jährigen autistischen Sohn
eine Integrationskraft zur Begleitung in der
Förderschule in Sprendlingen. Ideal wären
25 Stunden pro Woche, Beginn zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt.  0172 6160130

Suche Akkordarbeit
im Weinberg, schneiden, rausziehen und
biegen.  0163 9544833

Wörrstadt-Rommersheim
schöne, moderne 2-ZKBB, neue EBK,
großer Abstellraum, in 3 FH, ab 1.2.2026
oder später zu vermieten, ca. 60 m², KM
520,- €, PKW-Stellplatz 30,- € + NK + KT.

 06352 4821 o. 0173 3172552

Der HERR aber ist treu.
Er wird euch Kraft geben und euch vor
dem Bösen bewahren.
Die Bibel, 2. Thessalonicher 3,3

Schornsheim, 2-ZBK möbliert
zu vermieten ab 01.04.2026, max. 2 Perso-
nen, ca. 65 m², Küchenzeile, Abstellraum,
Stellplatz, bei Interesse: 2zkb@online.de

Citroen Jumpi 2.0 l Diesel
EZ: 04/2012, 9-Sitzer, TÜV neu, viele Ex-
tras, 5.900,- € VHB.  0170 8939681

Suche Gartengrundstück/
Freizeitwiese/Brachland/Ackerfläche/Obst-
wiese zum Kauf oder Pacht im Umkreis
von Mainz.  0176 20992975

Wir suchen Verstärkung -
flexibel für das Wochenende
auf Minijobbasis. Nähere Informationen in
der Tankstelle und unter

  0159 06352606, (gew.)

Zuverlässige
Seniorenbetreuung (auf Minijobbasis), Sie
suchen eine freundliche Begleitung für Ter-
mine außer Haus, Arztbesuche, Einkäufe
oder Hilfe im Haushalt? Ich bin eine erfah-
rene, ordentliche und einfühlsame Unter-
stützungsperson, die sich Zeit nimmt, um
auf Ihre Wünsche einzugehen. Ob Garten-
arbeit, Hauswirtschaft oder einfache All-
tagsanleitungen - ich unterstütze Sie ge-
nau dort, wo Sie es brauchen.  0152
26466105

Zuverlässige Haushaltshilfe
in Alzey gesucht.  0152 54086254

Dacia Dokker Stepway
Hochdach-Kombi, EZ 2018, 85 tkm,
1.600 m³, 103 PS, scheckheftgepflegt,
TÜV neu, Farbe blau, Bordcomputer,
Rückfahrkamera, 8-fach bereift,
VHB 9.666,- €,  0172 9134811

Mehrgenerationenhaus
(Büro/Praxis/Wohnhaus/ELW) Neubauge-
biet in Wallertheim - zu verkaufen! Diverse
Nutzungsmöglichkeiten - 2 getrennte Haus-
eingänge. Gepflegtes Energiesparhaus =
insgesamt 300 m² WFL + NFL 83 m².
9 ZKB (2 Bäder + 2x EBK + 2 Gäste-WC),
Sauna/Dusche, Fitnessraum, Garten, Gara-
ge, diverse Abstellmöglichkeiten/Speicher
ausbaubar. 3 Kfz-Stellplätze u.v.m. Ohne
Maklergebühren - Ab 01.02.2026 frei -
Kaufpreis 795.000,00 € VHB - Vor Ort:
Spielplatz, Grundschule, Kindergarten, di-
rekte Zug- und Busanbindung,
Autobahn 5 min. Info unter

 0178 1831622

Zu verkaufen
Opel Mokka - E, Elegance (Automatik-
Elektroantrieb), Gebrauchtfahrzeug,
Erstzulassung 05/2022, nächster TÜV
07/2027, 53388 km, 100 kw/ 136 PS,
Elektro, Allwetterreifen, Zubehör
FREE2MOVE ESOILUTIONS S
WALLBOX.
Preis VHB 14.500,- €,
ingobabel@t-online.de

Golf 6 1. EZ März 2012
137.000 km, guter Zustand, Ledersitze
schwarz, schwarz-metallic, Benziner,
4.900,- €,  0170 8939681

Löwe sucht Löwin
Geschäftsmann, 45+, respektvoll, humor-
voll, romantisch, bis 65 Jahre alt, schreib
bitte über WhatsApp:

 0178 2912894, Toni

Schöner Single-Treff
55+, Samstag, der 10.01.2026, ab 19 Uhr.
Kennenlernen in geselliger Runde in Stade-
cken-Elsheim. Neue Teilnehmer willkom-
men.  01515 9414768

PKW-Anhänger zu verkaufen
mit zulässigem Gesamtgewicht von
1.340 kg, 75 kg Stützlast, Ladefläche Brei-
te 130 cm, Länge 296 cm, Höhe 35 cm,
Nutzlast 1.100 kg, gebremst,
TÜV bis 02/2027, zweite Hand, BJ 1991,
Bilder auf Anfrage. Der Anhänger wird bei
Abholung abgemeldet. Nur Abholung mög-
lich, da privat keine Garantie oder Rück-
nahme möglich, Barzahlung bei Abholung,
VHB 900,- €,
ingobabel@t-online.de

Wolfsheim
schöner Bauplatz, voll erschlossen, Eck-
grundstück, sofort bebaubar, zu verkaufen,
625 m², 195.000,- €,  06701 1422

Eingezäunte Wiese
für Hundeschule gesucht. Scheune/ Halle
auch denkbar. Rund um Wörrstadt.

 0152 34271377

Neubau-Erstbezug in
Biebelnheim
Vermietung von modernen Wohnungen
(42, 51, 60, 71 oder 73 m²) im Effizienz-
haus 40 (6-Familien-Haus) mit Nachhaltig-
keitszertifikat, Energieeffiziensklasse A+,
nahezu ohne Heizkosten. Terrasse, Gar-
ten oder großer Balkon, barrierefrei, Hellig-
keit durch große Fensterfronten, Einbaukü-
che, Hauswirtschaftsraum. Näheres unter

 01516 8533751. (gew.) Suche Arbeit im Weinberg
- Reben schneiden -  0160 8175959

Suche Gartengrundstück
Familie sucht kleines oder großes Garten-
grundstück zum Kauf bis 5.000,- €.

 01577 2328116

Seniorengerechte komfortable
Wohnung in Wörrstadt zu vermieten. Die
Wohnung befindet sich im 2. Stock und ist
auch über Fahrstuhl zu erreichen. 91 m²,
3 Zimmer mit Klimaanlage und Fußboden-
heizung, sehr gut ausgestattete Küche, mo-
dernes Badezimmer mit begehbarer Du-
sche, sep. Gästetoilette, großer Balkon,
Kellerraum und Tiefgaragenstellplatz.
KM 1.270,- € zzgl. NK. Kontakt bei Rückfra-
gen und Besichtigungen:  06732 1495 o.

 0171 9313415

Suche russische
Sprachförderung für zwei Kinder
(3 und 5 Jahre). Spielerisch und kindge-
recht, später auch Schrift. 1x wöchentlich
1 Std. in Alzey/Weinheim. Kontakt:

 0171 2323132

Felz Karosserie & Lack GmbH
Wir kümmern uns um alles. Sie haben
einen Oldtimer. Machen Sie gleich einen
Beratungstermin aus. Wir sind zertifizierter
Oldtimerfachbetrieb.
Wörrstadt   06732-961924 (gew.)

Verkaufe Bauplatz
Größe 1080 m² mit Altgebäude, noch
bewohnt, in Flonheim. 490.000,- €

 0179 8542631

Bonitätsstarke Familie sucht
Baugrundstück bis 800 m² oder Einfamili-
enhaus in Saulheim und/ oder Umgebung
von ca. 10 km.
LBS Immobilien Rainer Summer
Wilhelmsstraße 7, 55232 Alzey

 06731 499417  0151 25352639
(gew.)

Erfahrener Maler
Folgende Arbeiten werden ausgeführt:
Verputzen, Innen- und Außenanstrich,
Trockenbau, Innen- und Außendämmung
uvm.  0162 4019052 (gew.)

Waschmaschine
Neu oder defekt?
Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen!
Ihr Hausgerätespezialist
Schrauth Haustechnik Wörrstadt
www.schrauth-haustechnik.de

 06732-1426 (gew.)

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen
  03944 36160 www.wm-aw.de (gew.)

Immobilien-Wertgutachten
DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierte
Immobiliengutachterin DIAZert (LS) für
z.B. Finanzamt, Erbschaft, Scheidung,
(Ver-)Kauf o.ä.
Gerhard & Gerhard
Eva Maria Gerhard
Pariser Str. 28
55286 Wörrstadt

 06732 5575 (gew.)
www.gerhard-bewertung.de

Probleme mit der Heizung?
Meisterbetrieb mit 24h Notdienst:
Wartung, Reparatur und Austausch aller
Fabrikate. Fachbetrieb für Wärmepumpen,
Holzpellet- und Solaranlagen.
Warzas-Wärmekonzepte
55288 Schornsheim

  06732 64669 (gew.)

© DutchScenery_Fotolia.com
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Events & 
 Kulinarisches
aus der Region! 

Guten Appetit

Viel 
Vergnügen!

Sachbearbeitung am 
Forstamt Donnersberg
(m/w/d)
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Forstamt Donnersberg 
die o. g. Stelle in Teilzeit (50 %) zu besetzen. Vorrangiges 
Aufgabengebiet wird das Vertragswesen (Gestattungsver-
träge, Leitungsverträge) sein, sowie alle im Bereich des 
Forstamtsgeschäftszimmers anfallenden Vorgänge.
Ausführliche Infos unter: 
www.landesforsten-rheinland-pfalz.stellen.center

Zeit für Veränderung?

sowie Heilpädagog*innen, Heilerzieher*innen und
Sozialpädagog*innen (m/w/d) in Teilzeit. Es erwartet Sie
eine Zusammenarbeit, die durch viel Herz, Freude und Wertschätzung
geprägt ist.

Für unseren Waldorfkindergarten in Saulheim

suchen wir: liebevolle ERZIEHER*INNEN

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
(gerne per E-Mail) an:
WALDORFKINDERGARTEN

AN DER SANDGRUBE

vorstand@waldorfkindergarten-saulheim.de

Lust auf ein Jahr reichhaltige Lebenserfahrung?
Dann bewirb Dich als „Bufdi“ in unserem Kindergarten.

www.bundesfreiwilligendienst.de

In der Verbandsgemeinde Nieder-Olm 

ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

folgende Stelle zu besetzen:

Facharbeiter*in (m/w/d) Gewässerunterhaltung

Nähere Angaben zu dem Stellenangebot mit 

Aufgaben, Anforderungen und Hinweisen fin-

den Sie unter: 

https://t1p.de/stellenvgno

FROHES

NEUES

JAHR

Wörrstadt Bad Kreuznach Ingelheim Bingen Worms Kaiserslautern
Ober-Saulheimer-Str. 18
06732 9336751

Bosenheimer Str. 213
0671 4835300

Konrad-Adenauer-Str. 14
06132 7196866

Hitchinstr. 36 a
06721 6809222

Am Aulweg 1
06241 9794583

Barbarossastr. 56 a
0631 31604770

Wiesbaden
Otto-Wallach-Straße 3A
Gegenüber XXXLutz

Finden Sie uns in Ihrer Nähe: Gültig vom 05.01. bis 10.01.2026  |  KW 2 |  fleischwaren-sutter.de 

Serviervorschlag

200 g Dose nur

1,98 €

Dosenwurst
Schwartenmagen, Leberwurst,
Blutwurst, Bratwurst oder
Schinkenwurst. 

Serviervorschlag

SPAR
TASCHE

Zusammen

7,48 €

1 kg 5 Minuten
Pfanne Budpest
+ 0,5 kg Nudeln
Schweinegeschnetzeltes küchenfertig.

Cordon bleu
Schweineschnitzel gefüllt mit
Schinken und Käse, vom
Schweinerücken.

Serviervorschlag

 1,0 kg nur

8,80 €

Großmutter’s
Schweinebraten
Vom mageren Schweinebug.

1,0 kg nur

5,98 €

Serviervorschlag

100 g nur

0,48 €

Serviervorschlag

Schweinemett 
Frisch, würzig, unwiderstehlich!

Serviervorschlag

Rigatoni-Salat 
Die perfekte Mischung aus Pasta
und Frische!

100 g nur

0,48 €

Serviervorschlag

Stück

1,68 €

Pizza vom deutschen
Markenhersteller
Verschiedene Sorten, tiefgefroren.
B-Ware.

Fleischsalat XXL    
Zartes Fleisch, knackige Gurken,
cremige Sauce.

100 g nur

0,48 €

Stellenmarkt
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Entsorgung von
Grünschnitt, 

Gartenabfällen u.v.m.
schnell und preisgünstig

- auch samstags -

06735 -
9127737

Seit 
1990

Containerdienst B & S
info@containerdienst-bad-kreuznach.de

rika_pp_uhlmann_anzeige2023_rika.indd   113.03.2023   10:18:51

06736 335

Wir lieben unser 
Nachrichtenblatt.
Sie hoffentlich 
auch. Sollten Sie 
es einmal nicht 
erhalten, freuen 
wir uns über Ihren 
Anruf unter

06734 24197-0

Hauptstraße 10
55288 Armsheim 

Tel.: 06734 24197-0

Öffnungszeiten: Mo, Di, 8 - 13 Uhr, 
Do, Fr  8 - 15 Uhr, Mi. geschlossen

Nachrichtenblatt

Die ultimativen 
Rheinhessen-Krimis

von Eniella B. Marble

AB SOFORT IN 
UNSERER

GESCHÄFTSSTELLE
ERHÄLTLICH!

Prinzen und Prinzessinnen 
gibt es nicht 14,90 €
Dating für Anfänger

9,80 €

Mord im Land der Windriesen

14,90 €
Germania, die Kreiselmörderin

14,90 €
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wvraktuell

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz informiert

INTERVIEW 

„Wir handeln und verantworten für Generationen” 

Nachgefragt bei Ronald Roepke, Geschäftsführer der wvr 

Herr Roepke, Sie wurden gerade vom 

Aufsichtsrat für fünf weitere Jahre als 

Geschäftsführer bestätigt. 2026 blicken 

Sie damit auf zehn Jahre wvr zurück. 

Wie fällt Ihre persönliche Bilanz aus?
Ich denke, wir haben in den vergan-

genen zehn Jahren viele wichtige Ent-

wicklungsschritte gemacht und entschei-

dende Themen angestoßen, auf denen 

wir heute aufbauen können. Vor allem 

haben wir früh erkannt, welche Heraus-

forderungen auf uns zukommen – mit 

den zentralen Fragen: Wie bereiten wir 

uns auf die Auswirkungen des Klimawan-

dels vor, wie können wir künftig Spitzen- 

bedarfe besser abdecken und wie pas-

sen wir unsere Kapazitäten klug an?Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Ein entscheidender Meilenstein war der 

Bau einer vierten Wasserkammer beim 

Haupthochbehälter in Wintersheim, den 

wir 2019 in Betrieb nehmen konnten. 

Wir haben das Fassungsvermögen ver-

dreifacht – ein erster sichtbarer Schritt 

einer Strategie, mit der wir auf Klima-

wandel und Kapazitätsschwankungen 

reagieren können. Gleichzeitig haben 

wir die Anzahl der Hochbehälter redu-

ziert. Der neue Hochbehälter in Uelvers-

heim hat beispielsweise drei kleinere er-

setzt und dennoch wurde das bisherige 

gesamte Fassungsvermögen mehr als 

verdoppelt.

Das klingt nach: weniger ist mehr.
Nicht nur das. Wir machen unser System 

weniger komplex, reduzieren den War-

tungsaufwand und senken die Unterhal-

tungskosten. Mit diesem Gedanken sind 

wir auch an unsere Organisationsstruk-

tur herangegangen: Wir haben uns ei-

nerseits klarer fokussiert und anderseits 

weitere Kompetenzen aufgebaut. Ein 

Beispiel ist die Netzsimulation, die wir 

mittlerweile im eigenen Haus durchfüh-

ren. Damit können wir unsere Bedarf-

sprognosen mit dem Zeithorizont 2040 

abbilden und ableiten, wo und wie wir 

uns künftig entwickeln müssen. Eine der 

zentralen Erkenntnisse, fast schon eine 

Binsenweisheit, ist der Ausbau unserer 

Gewinnungskapazitäten, um auf die 

Folgen des Klimawandels reagieren zu 

können.

Sie meinen damit die geplante Nord- 

galerie, für die im kommenden Jahr der 

erste Pilotbrunnen entstehen soll.
 Genau. Wenn man das im Interview zu-

sammenfasst, klingt es in der Rückschau 

viel einfacher, als es in der Praxis war 

und ist. Ich denke an die vielen Gesprä-

che, die wir über Jahre hinweg führen 

mussten – und immer noch führen. Ob 

mit der SGD (Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion), dem Umweltministe-

rium oder den zahlreichen Beteiligten: 

Bei solch einem Vorhaben berühren Sie 

ganz unterschiedliche Interessen. Wir 

haben deshalb ganz bewusst sowohl 

den behördlichen als auch den ehren-

amtlichen Naturschutz sowie die Land-

wirtschaft sehr frühzeitig in unsere Über-

legungen einbezogen.

wvr-Geschäftsführer Ronald Roepke erläutert PR-Experte Michael Bonewitz die Nordgalerie Guntersblum.

Bleiben Sie informiert über 
aktuelle Themen rund um 

Ihr Wasser mit der 
wvr-Kundenzeitung.

     

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

Jetzt downloaden oder scannen!

www.wvr.de

GmbH

Mailen Sie Ihre Anzeige an:
anzeigen@oppenheimer-druckhaus.de

Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag 
von 8.00 bis 13.00 Uhr 

Donnerstag und Freitag 
von 8.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Außerhalb der 
Öffnungszeiten nach 
vorheriger telefonischer 
Vereinbarung.

Das Nachrichtenblatt online lesen – mit Vorlesefunktion
www.oppenheimer-druckhaus.de

Herzlich willkommen beim Oppenheimer Druckhaus

Erfahren Sie die neuesten Infos aus Ihren Verbandsgemeinden

Hauptstraße 10
55288 Armsheim 

(Ortsausgang Richtung Flonheim)

Telefon 06734 24197-0
www.oppenheimer-druckhaus.de
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Möbelrestauration

www.just-restauration.dewww.just-restauration.de

  

tanzschuleviviengubi
Einfach mal TANZEN!
Neue Tanzkurse für Paare  
Start Januar & Februar 2026
– in Wörrstadt und Alzey –  
Probieren Sie es aus! 

 0172 41 00 869   tanzschuleviviengubi.de

Ausbildung betrieblicher Brandschutz- und Evakuierungshelfer, 
Krisenmanagement, Alarm- und Evakuierungsplanungen, 
Flucht- und Rettungspläne 

www.straub-gefahrenschutz.de
info@straub-gefahrenschutz.de- für Ihre Sicherheit

Gartenarbeit aller Art
• Professionell     • Preiswert

• Baumfällung (speziell Risikolage) • Steingarten • Vertikutieren
• Baumstamm fräsen • Heckenschnitt • Entwurzelung 
• Mäharbeiten/Säen  • Gartenpflege allg. etc.

* INKL Abtransport *
0 63 03 - 8 76 17 01 76 - 64 61 71 64

ß

Altersgerechtes Wohnen

Sanieren / Bauen mit staatlicher Förderung

GEWERBLICHE 
ANZEIGEN

Agentur Wieland

Beratung - Verkauf

0173 5995806

Ihr Malermeister aus Rheinhessen – Qualität, die begeistert!

Keppentaler Weg 3     55286 Wörrstadt

06732  9329280

Komplett 
aus einer Hand: 

Decke. Licht. 
Akustik. Heizung.

morgen 
schöner wohnen

Keppentaler Weg 3, Wörrstadt
06732-9329253

plameco-rheinhessen@gmx.de

Öffnungszeiten nach Vereinbarung! 
www.plameco.de

hausmeisterservice@noune-agouzoul.de

Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten  
ein frohes und gesundes Neues Jahr 2026.

Wir Wir wünschenwünschen 
allenallen Kunden,Kunden, 
FreundenFreunden 
und und 
BekanntenBekannten

ein ein 
frohes frohes 
NeuesNeues
 Jahr  Jahr 
20262026

Einfamilienhaus mit Nebengebäude

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Kegelbahnstraße 8
55286 Wörrstadt - Rommersheim

Verkehrswert:  90.000,00 €
Wohnfläche ca.: 90,00 m²
Grundstück ca.: 752,00 m²
Wertgrenzen: gelten 
Aktenzeichen: 1 K 5/23

Termin: 03.02.2026, 09:00 Uhr

Zwangsversteigerungen des Amtsgerichts Alzey
Schlossgasse 32, 55232 Alzey, Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 Uhr

Wichtige Informationen zur Zwangsversteigerung

Bieter haben auf Verlangen im Termin sofort Sicherheit i.d.R. in Höhe 
von 10 % des Verkehrswertes (§ 68 ZVG) zu leisten oder nachzuweisen. 
1. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. 2. Sicherheit kann 
gem. § 69 ZVG geleistet werden durch einen frühestens 3 Werktage vor dem 
Versteigerungstermin von einem Kreditinstitut oder der Bundesbank ausge-
stellten Verrechnungsscheck, eine Bankbürgschaft oder die Überweisung der 
Sicherheit auf das Konto der Gerichtskasse ca. eine Woche VOR der Verstei-
gerung. Eine Besichtigung ist nur im Einvernehmen mit dem Eigentümer, 
Mieter oder Pächter möglich. Die Gutachten können bei Gericht oder unter 
www.versteigerungspool.de eingesehen werden.

Letzte Aktualisierung am Montag, dem 5. Januar 2026, 10.00 Uhr

4-Zimmer-Wohnung

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Rechnitzstraße 53, 53A
55232 Alzey

Verkehrswert:  370.000,00 €

Wohnfläche ca.: 107,00 m²

Wertgrenzen: gelten 

Aktenzeichen: 1 K 5/24

Termin: 20.01.2026, 09:00 Uhr
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Wir nehmen Abschied von

Waltraud 
Hilger

* 13.02.1955

† 01.12.2025

In stiller Trauer
Herbert Hilger

mit Familie

Die Trauerfeier mit anschließender 
Urnenbeisetzung findet am Freitag, 
dem 9. Januar 2026, um 15.00 Uhr  

auf dem Friedhof in Kettenheim statt.

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
ist ja nicht tot, er ist nur fern,
tot ist, wer vergessen ist.

Wir nehmen Abschied von

Edmund Hubach
* 10.07.1941         † 12.12.2025

In Liebe und Dankbarkeit
Andreas und Tanja
Elke mit Familie
Helma mit Familie
Toni
Sandra mit Familie
sowie alle Angehörigen

Mainz-Hechtsheim, Albig, Biebelnheim
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 23. Januar 2026, um 
13.00 Uhr auf dem Friedhof in Albig statt. Wir bitten höflichst auf Trauerkleidung zu verzichten. 
Anstelle von Blumen bitten wir auf Wunsch des Verstorbenen um eine Spende an die
Kinderkrebshilfe Mainz e. V. „Stichwort Edmund Hubach“ IBAN: DE 13 5519 0000 0200 2000 20.
Einen sonstigen letzten Gruß übermittelt das Bestattungsinstitut Brand, Alzey. 

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig.

Erzählt lieber von mir und traut euch ruhig zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte.

Manfred Emrich
* 15. Oktober 1943    † 16.12.2025

Du bleibst in unseren Herzen.

Deine Gerde
Claudia mit Moritz und Kyra

Alexander und Melanie mit Luisa und Nora
Tatjana und Andreas mit Ben

Manuel mit Emely

Flonheim, im Januar 2026

um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Flonheim statt.

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, 

der ist nur fern. Tot ist nur, wer vergessen wird. 

(Immanuel Kant)

Unerwartet und viel zu früh wurde ein

lieber Mensch aus unserer Mitte gerissen.

Meinolf Muster
* 05.10.1956    † 22.04.2020

Wir vermissen Dich unendlich.

Marie-Luise Muster
Dr. Thomas Muster

Daniel Muster
Geschwister und Anverwandte

Die Eucharistiefeier ist am Freitag, dem 28. April 2020 um 

die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Musterstadt statt.

Nach langer Krankheit müssen wir Abschied nehmen 

von meinem geliebten Ehemann, unserem Papa, 

Opa und Onkel

Lothar Welz
Bäckermeister

* 19.06.1948   † 29.12.2025

In liebevoller Erinnerung

Hannelore
Christoph und Hanna

Rüdiger, Susann und Luca
sowie alle Angehörigen

Gau-Odernheim, im Januar 2026

Mittwoch, dem 14. Januar 2026, um 14.00 Uhr auf 

dem Friedhof in Gau-Odernheim statt.

Einen zugedachten letzten Gruß übermittelt das 

Bestattungsinstitut Sulfrian.

Was man tief in seinem Herzen besitzt,  
kann man nicht durch den Tod verlieren. 

(J. W. von Goethe)

Dankbar nehmen wir Abschied von

Brigitte Puppel 
geb. Biegler

* 12.05.1939     † 25.12.2025

Jeannette Gregg und Stuart Gregg
Julia Frese
Elke Gutzler mit Familie
Christiane Schmitz mit Familie
Anja Biegler mit Familie
Ellen Vollmer und Dr. Anton Friedt
und alle Anverwandten

Unser besonderer Dank gilt Dr. Friedel Rohr und 
seinem Praxisteam, Palliativschwester Karola, den 

-
mann und dem Bestattungsinstitut Andreas. 

.

Wir nehmen Abschied von

geb. Schneider
* 17.02.1939     † 01.01.2026

Unsere Zeit auf dieser Welt ist begrenzt, 
doch die Erinnerungen, die unser Herz berühren, 

gehen niemals verloren.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbei-

der Aussegnungshalle am alten Friedhof in Orbis 
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Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstlich zu erfahren, wie viel Liebe, Freund-

schaft und Achtung ihr entgegengebracht wurde.

Bärbel Muster
* 20.08.1935    † 14.02.2020

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise

zum Ausdruck brachten.

Gero und Claudia Muster 

Musterstadt, im Februar 2020

In schweren Zeiten
         sind wir für Sie da

www.oppenheimer-druckhaus.deIN MEMORIAM

Vor einem Jahr bist du gegangen auf 
eine Reise ohne Wiederkehr.
Stiller Schmerz hält uns gefangen,
denn wir vermissen dich so sehr.
Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden  – 
wir haben die Zeit noch nicht
gefunden.

Zum 1. Todestag meines lieben
Mannes, unseres Vaters und
Großvaters

Otto Muster

Deine Frau Marianne, Kinder
und Enkelkinder

Musterstadt, im April 2020
Danke

sagen wir von ganzem Herzen allen 
für die wohltuende Anteilnahme und 
für die tröstenden Worte.

 Johanna Muster
und Familie

Musterstadt, im August 2020

Es ist schön, 
dass es dich gab!

Karl Muster
* 11.10.1939      † 13.07.2018

Aus dem Leben ist er zwar geschieden,
aber nicht aus unserem Leben,
denn er lebt in unserer Liebe fort.

Klaus-Peter Muster
* 21.11.1958      † 17.02.2020

Wir werden dich sehr vermissen.

Christine mit Daniel und Melanie
Hans-Jörg und Ingrid Muster
Herbert Muster
und alle Angehörigen

Musterstadt
Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 1. März 2020, 
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Musterstadt statt.

Seid nicht traurig, wenn ihr an mich denkt.
Erzählt von mir und traut euch zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

Plötzlich und unerwartet nehmen wir 

Abschied von unserem geliebten Vater

Martin Muster
* 23.11.1955           † 13.08.2020

In Liebe und Dankbarkeit

Jürgen und Hannelore Muster
Joachim, Iris und Mona Muster

sowie alle Angehörigen
Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 

23.08.2020 
um 15 Uhr auf dem Friedhof statt.

Du warst immer liebevoll und hilfsbereit
und musstest doch so Schweres leiden.
Doch jetzt ist Friede, Licht und Ruh,
so schmerzlich auch das Scheiden.

Wir nehmen Abschied von unserer gelieb-

ten Mutter, Schwester und Oma

Lieselotte Muster
* 23.11.1935     † 13.08.2020

In Liebe und Dankbarkeit

Jürgen und Hannelore Muster

Joachim, Iris und Mona Muster

Petra, Michael und Svenja Muster

Markus, Tanja und Kevin Muster

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 

dem 11.08.2020 um 15 Uhr auf dem 

Friedhof statt.

Hauptstraße10 - 55288 Armsheim 
 0 6734 24197-0

www.grimme-kohl.de

In den Stunden des Abschieds von unserem lieben Verstorbenen 

haben wir viel herzliche Anteilnahme erfahren. 

Wir danken allen  die dies in Wort und Schrift sowie Geldspenden zum Ausdruck 
brachten. 

Unser besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Kalathil für die Worte des Trostes, 
dem Bestattungsinstitut Brand, seinen Nachbarn, die immer für ihn da waren  
und all denen, die ihm die letzte Ehre erwiesen haben. 

Im Namen aller Angehörigen: 

Erbes-Büdesheim, Alzey-Weinheim, Bechenheim, im 

Elfriede 
Finkenauer-

Ganz
* 3. September 1948 

† 21. November 2025

Danke

Es war sehr tröstlich und bewegend zu 

erfahren, wie geachtet und beliebt sie war 

und welche positiven Spuren sie im Leben 

vieler Menschen hinterlassen hat.

Herzlichen Dank sagen wir allen, die ihr in 

Freundschaft und Zuneigung verbunden 

waren, sie mit uns auf ihrem letzten Weg 

begleitet und auf so vielfältige Weise Anteil 

genommen haben.

Bedanken möchten wir uns auch beim Team 

des AWO-Seniorenzentrums Wörrstadt, 

bei Trauerrednerin Andrea Hamm und beim 

Bestattungsinstitut Sulfrian.

Im Namen aller Angehörigen

Manfred, Nicole und Sven Finkenauer-Ganz

Biebelnheim, im Januar 2026

Menschen, die wir lieben,  
bleiben für immer, denn sie hinterlassen 
Spuren in unseren Herzen.

Hermine Anke
Besonderen Dank Herrn Dr. Brehm für 
die langjährige ärztliche Versorgung, der  
Ev. Sozialstation Wöllstein und Herrn  
Dr. Mitry für die gute Betreuung, dem  
Hospiz Sophia in Ingelheim für die liebe-
volle Begleitung, dem Bestattungsinstitut 
Brand für die hilfreiche Unterstützung und 
all denen, die in der Abschiedsstunde bei 
uns waren.

Familie Bingenheimer
Familie Kraus

Wörrstadt, im Januar 2026H
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fleischwaren-sutter.de

- 4 x mehr Verkaufsfläche
- 60 Parkplätze
- Frischfleisch-Spezialitäten
- Küchenfertige Gerichte
- Handels- & Feinkostartikel
- Wöchentliche Angebote

Neuer
Werksverkauf
in Wörrstadt
Ober-Saulheimer Str. 18 – neben ALDI


